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Allgemeine Geschaftsbedingungen

Fassung: September 2021

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-

ken e. V. angeschlossen.

Grundregeln fiir die Beziehung zwischen Kunde
und Bank

1 Geltungsbereich und Anderungen dieser Geschifts-
bedingungen und der Sonderbedingungen fiir einzel-
ne Geschéftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fir die gesamte Ge-
schaftsverbindung zwischen dem Kunden und den inlandischen Ge-
schaftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten
fiir einzelne Geschiftsbeziehungen (zum Beispiel fiir das Wertpapierge-
schift, den Zahlungsverkehr und fiir den Sparverkehr) Sonderbedingun-
gen, die Abweichungen oder Erganzungen zu diesen Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoer6ffnung oder
bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhalt der
Kunde auch Geschiftsverbindungen zu auslandischen Geschaftsstellen,
sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschiftsbedingun-
gen) auch die Anspriiche dieser ausléndischen Geschiftsstellen.

(2) Anderungen

a) Anderungsangebot

Anderungen dieser Geschiftsbedingungen und der Sonderbedingungen

werden dem Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen

Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde

mit der Bank im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen elektronischen

Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking), kon-

nen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden

Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn

der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend ge-

regelten Zustimmungsfiktion.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion

Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Anderungs-

angebots (Zustimmungsfiktion), wenn

aa) das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Ubereinstimmung

der vertraglichen Bestimmungen mit einer verdnderten Rechtslage wie-

derherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschiaftsbedingungen

oder der Sonderbedingungen

- aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlieBlich unmittelbar gel-
tender Rechtsvorschriften der Europaischen Union, nicht mehr der
Rechtslage entspricht oder

- durch eine rechtskraftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet wer-
den darf oder

- aufgrund einer verbindlichen Verfiigung einer fiir die Bank zustandi-
gen nationalen oder internationalen Behérde (z. B. der Bundesanstalt
fiir Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europaischen Zentralbank)
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in
Einklang zu bringen ist und

bb) der Kunde das Anderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-

schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen abgelehnt

hat.

Die Bank wird den Kunden im Anderungsangebot auf die Folgen seines

Schweigens hinweisen.

d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion

Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

- bei Anderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Ge-
schiéftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den Son-
derbedingungen oder

- bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und die
Entgelte fur Hauptleistungen betreffen, oder
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bei Anderungen von Entgelten, die auf eine iiber das vereinbarte Ent-
gelt fiir die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet sind, oder
bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkom-
men, oder
- beiAnderungen, die das bisher vereinbarte Verhiltnis von Leistung und
Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben wiirden.
In diesen Fillen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Ande-
rungen auf andere Weise einholen.
e) Kiindigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde
den von der Anderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kos-
tenfrei kiindigen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird die Bank den Kunden
in ihrem Anderungsangebot besonders hinweisen.

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit liber alle kundenbezogenen Tatsachen
und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankge-
heimnis). Informationen tiber den Kunden darf die Bank nur weitergeben,
wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde einge-
willigt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthalt allgemein gehaltene Feststellungen und Be-
merkungen Uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kunden, seine Kre-
ditwiirdigkeit und Zahlungsfahigkeit; betragsmaBige Angaben tiber Kon-
tostande, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute
Vermogenswerte sowie Angaben Uiber die Hohe von Kreditinanspruch-
nahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, tiber juristische Personen und im Handelsregister ein-
getragene Kaufleute Bankauskiinfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage
aufihre geschéftliche Tatigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Aus-
kunfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt.
Bankauskiinfte liber andere Personen, insbesondere liber Privatkunden
und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder
im Einzelfall ausdriicklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur
erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewiinsch-
ten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass schutzwiirdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung
entgegenstehen.

(4) Empfinger von Bankauskiinften

Bankauskiinfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kre-
ditinstituten fiir deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsitze

Die Bank haftet bei der Erfullung ihrer Verpflichtungen fiir jedes Verschul-
den ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfiillung ihrer Ver-
pflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen fiir einzelne Ge-
schaftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes
regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
tes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung derin Nummer 11 dieser Ge-
schiftsbedingungen aufgefiihrten Mitwirkungspflichten) zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.
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(2) Weitergeleitete Auftriage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausge-
flhrt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung be-
traut, erfillt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Na-
men an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft
zum Beispiel die Einholung von Bankauskiinften bei anderen Kreditinsti-
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Aus-
land. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
faltige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Storung des Betriebs

Die Bank haftet nicht fiir Schaden, die durch héhere Gewalt, Aufruhr,
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertre-
tende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung,
Verfiigungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

L Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der
kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskréftig
festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschrankung gilt nicht fiir eine vom
Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in
einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemaf §§ 513, 491 bis 512
BGB hat.

5 Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegeniiber der Bank
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche
Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine Aus-
fertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfligung
(Testament, Erbvertrag) nebst zugehériger Eréffnungsniederschrift vor-
gelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvoll-
strecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfiigen lassen und
insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn
der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfiigungsberechtigt
ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt geworden ist.

6 MahBgebliches Recht und Gerichtsstand bei kauf-
mannischen und 6ffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Fur die Geschéftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt
deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand fiir Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschaftsbeziehung dem
Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen
Kunden an dem fiir die kontofiihrende Stelle zustéandigen Gericht oder
bei einem anderen zusténdigen Gericht verklagen; dasselbe gilt fir eine
juristische Person des 6ffentlichen Rechts und fiir 6ffentlich-rechtliche
Sondervermdgen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem
fir die kontofiihrende Stelle zustandigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand fiir Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fiir Kunden, die im Ausland eine
vergleichbare gewerbliche Tatigkeit austiben, sowie fiir auslandische In-
stitutionen, die mit inlandischen juristischen Personen des 6ffentlichen
Rechts oder mit einem inlédndischen 6ffentlich-rechtlichen Sonderver-
mdgen vergleichbar sind.

Kontofiihrung

7 Rechnungsabschliisse bei Kontokorrentkonten

(Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschliisse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rech-
nungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen bei-
derseitigen Anspriiche (einschlieBlich der Zinsen und Entgelte der Bank)
verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung
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ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschaftsbedingungen oder nach der mit
dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2) Frist fiir Elnwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spatestens vor Ablauf von sechs Wo-
chen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in
Textform geltend, geniigt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses
besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berich-
tigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen,
dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift
nicht erteilt wurde.

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen
einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nichsten Rechnungs-
abschluss durch eine Belastungsbuchung riickgdangig machen, soweit ihr
ein Riickzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung).
Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht ein-
wenden, dass er in Hohe der Gutschrift bereits verfiigt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den Kun-
den zu, so wird sie in Héhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung
Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschrei-
ben und ihren Riickzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden
unverziiglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich
der Zinsberechnung riickwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte
Buchung durchgefiihrt wurde.

9 Einzugsauftrage

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon
vor ihrer Einlésung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlo-
sung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind.
Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zah-
lungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel
Zinsscheine), und erteilt die Bank iiber den Betrag eine Gutschrift, so steht
diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhilt. Der Vorbe-
halt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papie-
re bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften
nicht eingeldst oder erhalt die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag
nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift riickgangig. Dies geschieht
unabhéngig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss er-
teilt wurde.

(2) Einldsung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks

Lastschriften sowie Schecks sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung
nicht spatestens am zweiten Bankarbeitstag® — bei Lastschriften im
SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spatestens am dritten Bank-
arbeitstag® - nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht wird. Barschecks
sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingeldst. Schecks sind
auch schon dann eingeldst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmel-
dung absendet. Schecks, die liber die Abrechnungsstelle der Bundesbank
vorgelegt werden, sind eingeldst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bun-
desbank festgesetzten Zeitpunkt zurlickgegeben werden.

10 Fremdwaihrungsgeschifte und Risiken bei Fremd-
wahrungskonten

(1) Auftragsausfiihrung bei Fremdwihrungskonten

Fremdwahrungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kun-
den und Verfiigungen des Kunden in fremder Wahrung bargeldlos abzu-
wickeln. Verfiigungen iiber Guthaben auf Fremdwahrungskonten (zum
Beispiel durch Uberweisungen zulasten des Fremdwiahrungsguthabens)
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werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Wahrung ab-
gewickelt, wenn sie die Bank nicht vollstandig innerhalb des eigenen
Hauses ausfihrt.

(2) Gutschriften bei Fremdwihrungsgeschiften mit dem Kunden

SchlieBt die Bank mit dem Kunden ein Geschift (zum Beispiel ein Devi-
sentermingeschift) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in
fremder Wahrung schuldet, wird sie ihre Fremdwahrungsverbindlichkeit
durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Wahrung erfiillen,
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Voriibergehende Beschrinkung der Leistung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfiigung zulasten
eines Fremdwihrungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfiillung einer
Fremdwahrungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so lan-
ge ausgesetzt, wie die Bank in der Wahrung, auf die das Fremdwahrungs-
guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter
MaBnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Wahrung nicht oder nur ein-
geschrankt verfiigen kann. In dem Umfang und solange diese MaB3nah-
men oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfiillung
an einem anderen Ort auBBerhalb des Landes der Wahrung, in einer ande-
ren Wahrung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld
verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfligung
zulasten eines Fremdwahrungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt,
wenn sie die Bank vollstdndig im eigenen Haus ausfiihren kann. Das Recht
des Kunden und der Bank, fallige gegenseitige Forderungen in derselben
Wahrung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Rege-
lungen unberiihrt.

(4) Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwahrungsgeschiaften er-
gibt sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis”. Bei Zahlungsdiens-
ten gilt ergénzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden
11 Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilungen von Anderungen

Zur ordnungsgemafen Abwicklung des Geschaftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Kunde der Bank Anderungen seines Namens und seiner
Anschrift sowie das Erléschen oder die Anderung einer gegeniiber der
Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unver-
ziiglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die
Vertretungsmacht in ein 6ffentliches Register (zum Beispiel in das
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erléschen oder ihre Anderung in
dieses Register eingetragen wird. Dariiber hinaus kdnnen sich weiterge-
hende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwa-
schegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Auftragen

Auftrage missen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeu-
tig formulierte Auftrage kénnen Riickfragen zur Folge haben, die zu Ver-
zogerungen fulhren kénnen. Vor allem hat der Kunde bei Auftragen auf
die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Angaben, insbesondere der
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN? und BIC3, sowie der Wahrung
zu achten. Anderungen, Bestitigungen oder Wiederholungen von Auf-
tragen missen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbediirftigkeit der Ausfiihrung eines Auf-
trags

Halt der Kunde bei der Ausfiihrung eines Auftrags besondere Eile fiir n6-

tig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmaBig erteil-

ten Auftragen muss dies auBBerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Priifung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoausziige, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Er-
tragnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen uiber die Ausfiih-
rung von Auftrdgen sowie Informationen tiber erwartete Zahlungen und
Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverziiglich
zu Uberprifen und etwaige Einwendungen unverziiglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Rechnungsabschliisse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht
zugehen, muss er die Bank unverziiglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen,
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deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoaus-
zlige nach der Ausfiihrung von Auftragen des Kunden oder liber Zahlun-
gen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12 Zinsen, Entgelte und Auslagen

(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschift

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fiir die im Privatkundengeschaft tibli-
chen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem ,Preisaushang — Regel-
satze im standardisierten Privatkundengeschaft” und erganzend aus dem
,Preis- und Leistungsverzeichnis”. Wenn ein Kunde einen dort aufgefiihr-
ten Kredit oder eine dort aufgefiihrte Hauptleistung in Anspruch nimmt
und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die
zu diesem Zeitpunkt im ,Preisaushang” oder ,Preis- und Leistungsver-
zeichnis” angegebenen Zinsen und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf
eine Uber das vereinbarte Entgelt fur die Hauptleistung hinausgehende
Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbrau-
cher nur ausdriicklich treffen, auch wenn sie im ,Preisaushang“ oder im
»Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen ist. Fur die Vergiitung der
darin nicht aufgefiihrten Hauptleistungen, die im Auftrag des Kunden
oder in dessen mutmaflichem Interesse erbracht werden und die, nach
den Umsténden zu urteilen, nur gegen eine Vergiitung zu erwarten sind,
gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzli-
chen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte auBerhalb des Privatkundengeschifts

AuBerhalb des Privatkundengeschifts bestimmt die Bank, sofern keine
andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen
dem nicht entgegenstehen, die Hohe von Zinsen und Entgelten nach bil-
ligem Ermessen (§ 315 des Biirgerlichen Gesetzbuchs).

(3) Nicht entgeltfihige Leistung

Fir eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder auf-
grund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es
sei denn, es ist gesetzlich zulassig und wird nach MaBgabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.

(4)  Anderung von Zinsen; Kiindigungsrecht des Kunden bei Erhéhung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem veranderlichen Zinssatz
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden.
Die Bank wird dem Kunden Anderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer
Erhohung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon
betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Be-
kanntgabe der Anderung mit sofortiger Wirkung kiindigen. Kiindigt der
Kunde, so werden die erhohten Zinsen fir die gekiindigte Kreditverein-
barung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine ange-
messene Frist einrdumen.

(5) Anderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommenen Leistungen

Anderungen von Entgelten fiir Bankleistungen, die von Kunden im Rah-
men der Geschaftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch ge-
nommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotfiihrung), werden dem
Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank
im Rahmen der Geschiftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking), kdnnen die Ande-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank an-
gebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese
annimmt. Eine Vereinbarung iiber die Anderung eines Entgelts, das auf
eine Uber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdriicklich tref-
fen.

(6) Auslagen

Die Aufwendungsersatzanspriiche der Bank richten sich nach den gesetz-

lichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertrigen und
Zahlungsdienstevertragen mit Verbrauchern fiir Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertragen mit
Verbrauchern fiir Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten (Ent-
gelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und
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Sonderbedingungen sowie erganzend nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten.

Sicherheiten fiir die Anspriiche der Bank gegen
den Kunden

13 Bestellung oder Verstiarkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann fiir alle Anspriiche aus der bankmé&Bigen Geschaftsverbin-
dung die Bestellung bankmaBiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch
dann, wenn die Anspriiche bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungser-
satzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer fir den Kunden
{ibernommenen Biirgschaft). Hat der Kunde gegeniiber der Bank eine Haf-
tung fiir Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank tibernommen
(zum Beispiel als Biirge), so besteht fiir die Bank ein Anspruch auf Bestel-
lung oder Verstarkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haf-
tungsiubernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Filligkeit.

(2) Verinderungen des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Anspriichen gegen den Kunden zu-
néchst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Ver-
starkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch spater noch eine
Besicherung fordern. Voraussetzung hierfir ist jedoch, dass Umsténde
eintreten oder bekannt werden, die eine erhohte Risikobewertung der
Anspriiche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der
Fall sein, wenn

- sich die wirtschaftlichen Verhiltnisse des Kunden nachteilig veréandert

haben oder sich zu verandern drohen oder
- sich die vorhandenen Sicherheiten wertméaBig verschlechtert haben
oder zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdriicklich
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschlieB3lich im Einzelnen be-
nannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensvertragen
besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstarkung von Sicherhei-
ten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Uber-
steigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf
Bestellung oder Verstarkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. Marz
2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab
dem 21. M&rz 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehens-
vertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine abschlieBende
Angabe liber Sicherheiten enthalten ist.

(3) Fristsetzung fiir die Bestellung oder Verstirkung von Sicherheiten

Fir die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird die Bank eine
angemessene Frist einrdumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur
fristlosen Kiindigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschaftsbedin-
gungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur
Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nach-
kommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung iiber das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich dariiber einig, dass die Bank ein Pfand-
recht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inlandi-
sche Geschaftsstelle im bankmaBigen Geschaftsverkehr Besitz erlangt
hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an
den Anspriichen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmafigen
Geschiftsverbindung zustehen oder kiinftig zustehen werden (zum Bei-
spiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Anspriiche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, kiinftigen und be-
dingten Anspriiche, die der Bank mit ihren samtlichen in- und auslandi-
schen Geschéftsstellen aus der bankmafBigen Geschéftsverbindung
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegeniiber der Bank eine
Haftung fiir Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank tibernom-
men (zum Beispiel als Biirge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haf-
tungsiibernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Filligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Ma3gabe in die Verfligungs-
gewalt der Bank, dass sie nur fiir einen bestimmten Zweck verwendet
werden diirfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlésung eines
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Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte.
Dasselbe gilt fiir die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte,
fir Anspriiche des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen Verbind-
lichkeiten sowie fiir die Wertpapiere, die die Bank im Ausland fiir den Kun-
den verwahrt.

(4)  Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehdérenden Zins- und
Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und dis-
kontierten Wechseln

(1) Sicherungsiibereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wech-
seln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten
Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneinge-
schranktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zu-
rlick, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die
zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank tber; ein Forderungsiiber-
gang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht
werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmannische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der Mal3gabe eingereicht, dass ihr
Gegenwert nur fir einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, er-
strecken sich die Sicherungsiibereignung und die Sicherungsabtretung
nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Anspriiche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Siche-
rung aller Anspriiche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung
von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die
infolge der Riickbelastung nicht eingel6ster Einzugspapiere oder diskon-
tierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank
eine Ruickubertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und der
aufsie ibergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeit-
punkt der Anforderung keine zu sichernden Anspriiche gegen den Kun-
den zustehen und sie ihn liber den Gegenwert der Papiere vor deren end-
gultiger Bezahlung nicht verfiigen lasst.

16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Frei-
gabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung von Si-
cherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Si-
cherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriiche aus der bankmaBigen Ge-
schiftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht
nur voriibergehend Ubersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden
Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Héhe des die De-
ckungsgrenze lbersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl freizu-
gebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und
eines dritten Sicherungsgebers, der fiir die Verbindlichkeiten des Kunden
Sicherheiten bestellt hat, Riicksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die
Bank auch verpflichtet, Auftrage des Kunden iiber die dem Pfandrecht
unterliegenden Werte auszufiihren (zum Beispiel Verkauf von Wertpapie-
ren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist fiir eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmafstab als der
realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine an-
dere Grenze fiir die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese
mafgeblich.
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17 Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl.
Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Si-
cherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der fiir die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten
bestellt hat, Riicksicht nehmen.

(2) Erlésgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die
Bank dem Kunden tiber den Erlds eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung fiir die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kiindigung
18 Kiindigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kiindigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschiftsverbindung oder einzelne Ge-
schaftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), fiir die weder eine
Laufzeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung vereinbart ist, je-
derzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen.

(2) Kiindigung aus wichtigem Grund

Ist fiir eine Geschaftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende
Kiindigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kiindigung nur dann
ausgesprochen werden, wenn hierfir ein wichtiger Grund vorliegt, der es
dem Kunden, auch unter Beriicksichtigung der berechtigten Belange der
Bank, unzumutbar werden lasst, die Geschéaftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kiindigungsrechte

Gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben unberiihrt.

19 Kiindigungsrechte der Bank

(1) Kiindigung unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschéftsverbindung oder einzelne Ge-
schiaftsbeziehungen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine abweichende
Kiindigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer an-
gemessenen Kiindigungsfrist kiindigen (zum Beispiel den Scheckvertrag,
der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung
der Kuindigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kun-
den Riicksicht nehmen. Fiir die Kiindigung eines Zahlungsdiensterahmen-
vertrags (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines De-
pots betragt die Kiindigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kiindigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen. Die Bank wird bei der Aus-
ibung dieses Kiindigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kun-
den Ricksicht nehmen.

Soweit das Biirgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiir die Kiindigung
eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur nach
MaBgabe dieser Regelungen kiindigen.

(3) Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungs-
frist

Eine fristlose Kiindigung der gesamten Geschaftsverbindung oder ein-

zelner Geschaftsbeziehungen ist zulassig, wenn ein wichtiger Grund vor-

liegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Beriicksichtigung der
berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lasst. Ein wichti-
ger Grund liegt insbesondere vor,

- wenn der Kunde unrichtige Angaben tiber seine Vermdgensverhaltnis-
se gemacht hat, die fiir die Entscheidung der Bank liber eine Kreditge-
wahrung oder iber andere mit Risiken fiir die Bank verbundenen Ge-
schifte (zum Beispiel Aushindigung einer Zahlungskarte) von
erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur,
wenn der Kunde fiir die Kreditwirdigkeitsprifung relevante
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Informationen wissentlich vorenthalten oder diese gefalscht hat und
dies zu einem Mangel der Kreditwiirdigkeitspriifung gefiihrt hat oder

- wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermdgensverhiltnisse
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Riickzahlung des Darlehens oder die
Erfiillung einer sonstigen Verbindlichkeit gegeniiber der Bank — auch
unter Verwertung einer hierfiir bestehenden Sicherheit - gefahrdet ist
oder

- wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstarkung
von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschaftsbedingun-
gen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der
von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht,
ist die Kiindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimm-
ten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulassig, es
sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323 Abs. 2
und 3 BGB) entbehrlich.

(4) Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertriigen bei Verzug

Soweit das Biirgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiir die Kiindigung
wegen Verzugs mit der Riickzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrags
vorsieht, kann die Bank nur nach MaB3gabe dieser Regelungen kiindigen.

(5) Kiindigung von Basiskontovertrigen

Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertraglichen
Vereinbarungen sowie erganzend nach den gesetzlichen Bestimmungen
kiindigen.

(6) Abwicklung nach einer Kiindigung

Im Fall einer Kiindigung ohne Kiindigungsfrist wird die Bank dem Kunden
fiir die Abwicklung (insbesondere fiir die Riickzahlung eines Kredits) eine
angemessene Frist einrdumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung er-
forderlich ist (zum Beispiel bei der Kiindigung des Scheckvertrags die
Riickgabe der Scheckvordrucke).

Sicherungssystem

20 BVR Institutssicherung GmbH und Sicherungsein-
richtung des BVR

(1) Instituts- und Einlagenschutz

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrich-
tung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken e.V.angeschlossen. Als institutsbezogene Sicherungssysteme ha-
ben sie die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche
Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden
oder zu beheben. Alle Institute, die diesen Sicherungssystemen ange-
schlossen sind, unterstiitzen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu ver-
meiden. Uber den Institutsschutz sind auch die Einlagen der Kunden
- darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinla-
gen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen — geschiitzt.

(2) Gesetzlicher Einlagenschutz der BVR Institutssicherung GmbH

Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbezogene
Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt.
Sollte entgegen Absatz 1 ein Insolvenzfall eintreten, sind Einlagen im Sin-
ne des § 2 Abs. 3 bis 5 des Einlagensicherungsgesetzes bis zu den Ober-
grenzen gemal § 8 des Einlagensicherungsgesetzes von der BVR Insti-
tutssicherung GmbH zu erstatten.

(3) Freiwilliger Einlagenschutz der Sicherungseinrichtung

Die Sicherungseinrichtung schiitzt im Fall einer Insolvenz lber den ge-
setzlichen Schutz nach Absatz 2 hinaus alle Einlagen nach Ma3gabe des
§ 1 Abs. 4 des Statuts der Sicherungseinrichtung.

() Informationsbefugnisse

Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung des BVR oder einem von
ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskiinfte
zu erteilen und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen. Die Bank ist befugt,
der BVR Institutssicherung GmbH oder einem von ihr Beauftragten alle in
diesem Zusammenhang erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und Unter-
lagen zur Verfiigung zu stellen.
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Information zur auBergerichtlichen Streit-
schlichtung und zur Moglichkeit der Klage-
erhebung

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossen-
schaftlichen Bankengruppe teil. Fiir die Beilegung von Streitigkeiten mit
der Bank besteht daher fiir Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ab-
lehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags fiir Nicht-
kunden die Méglichkeit, den Ombudsmann fiir die genossenschaftliche
Bankengruppe anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwer-
destelle). Naheres regelt die ,Verfahrensordnung fiir die auBergerichtli-
che Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen ge-
nossenschaftlichen Bankengruppe®, die auf Wunsch zur Verfiigung
gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder
E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken — BVR, SchellingstraBe 4,
10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem An-
wendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676¢ des

Birgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einfiihrungsgesetzes zum Biirger-
lichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Méglichkeit,
eine Beschwerde bei der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt fuir Finanz-
dienstleistungsaufsicht erhaltlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Stra3e 108, 53117 Bonn.
Zudem besteht auch die Moglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der
Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels
Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/
BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html

Wissenswertes zu Beschwerden tber beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Moglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Ende der Allgemeinen Geschiftsbedingungen

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, auBBer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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Sonderbedingungen fiir den Uberweisungsverkehr

Fassung: Mai 2026

Fiir die Ausfiihrung von Uberweisungsauftragen von Kunden gelten die
folgenden Bedingungen.

1 Algemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Uberweisung einschlie3-
lich des Dauerauftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Uberweisung Geldbe-
trage bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfangers an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers zu Gibermitteln. Der Kunde kann
die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehren-
den Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des
Zahlungsempfingers zu liberweisen (Dauerauftrag). Eine Echtzeitiiber-
weisung ist eine Uberweisung in Euro, die an jedem Kalendertag rund um
die Uhr sofort ausgefiihrt wird.

Der Kunde kann der Bank mehrere Uberweisungsauftrige gebiindelt
elektronisch (zum Beispiel per OnlineBanking) als Sammelauftrag ertei-
len (Sammeliiberweisung). Alle in einem Sammelauftrag enthaltenen
Uberweisungsauftrage werden unabhingig vom Zeitpunkt ihrer Ausfiih-
rung in einer Summe dem Zahlungskonto belastet.

1.2 Kundenkennungen

Fir das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungs-
empfangers zu verwenden.

Zielgebiet Wihrung Kundenkennung des
Zahlungsempféangers

Inland Euro IBAN?

Grenziiberschreitend | Euro IBAN

innerhalb des Europai-
schen Wirtschafts-
raums?

IBAN und BIC? oder
Kontonummer und
BIC

IBAN und BIC oder
Kontonummer und
BIC

Inland oder innerhalb
des Europaischen
Wirtschaftsraums

AuBerhalb des Euro-
paischen Wirtschafts-
raums

Andere Wahrung als
Euro

Euro oder andere
Wahrung

Die fiir die Ausfiihrung der Uberweisung erforderlichen Angaben erge-
ben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3 Erteilung des Uberweisungsauftrags und Autori-
sierung

(1) DerKunde erteilt der Bank einen Uberweisungsauftrag mittels eines
von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderwei-
tig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per OnlineBanking) mit den
erforderlichen Angaben gemafl Nummer 2.1 beziehungsweise Nummern
3.1.1und3.2.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollstandigkeit und Richtigkeit der An-
gaben zu achten. Unleserliche, unvollstéandige oder fehlerhafte Angaben
kdnnen zu Verzégerungen und zu Fehlleitungen von Uberweisungen fiih-
ren; daraus konnen Schaden fiir den Kunden entstehen. Bei unleserlichen,
unvollstandigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausfiih-
rung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Halt der Kunde bei der Ausfiih-
rung der Uberweisung besondere Eile fiir nétig, hat er dies der Bank ge-
sondert mitzuteilen. Bei beleghaft erteilten Uberweisungen muss dies
auBerhalb des Belegs erfolgen, falls der Beleg selbst keine entsprechen-
de Angabe vorsieht. Bei beleghaften Echtzeitliberweisungen in Euro kann
der Kunde auf dem Uberweisungsbeleg die Beauftragung einer Echtzeit-
liberweisung in Euro im dazu vorgesehenen Feld ankreuzen.
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(2) Der Kunde autorisiert den Uberweisungsauftrag durch Unterschrift
oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Bei-
spiel PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zu-
stimmung enthalten, dass die Bank die fiir die Ausfiihrung der Uberwei-
sung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus
ihrem Datenbestand), verarbeitet, libermittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausfiihrung eines ein-
zelnen Uberweisungsauftrags die maximale Ausfiihrungsfrist fiir diesen
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und ge-
gebenenfalls deren Aufschlisselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, fiir die Erteilung des Uberweisungsauf-
trags an die Bank auch einen Zahlungsauslosedienst gemaB § 1 Abs. 33
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungs-
konto des Kunden ist fiir ihn nicht online zugénglich.

1.4 Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank

(1) Der Uberweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht.
Das gilt auch, wenn der Uberweisungsauftrag iiber einen Zahlungsaus-
6sedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des
Auftrags in den dafiir vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank
(zum Beispiel mit Abgabe in den Geschiftsraumen oder Eingang auf dem
OnlineBanking-Server der Bank).

(2) Fallt der Zeitpunkt des Eingangs des Uberweisungsauftrags nach
Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschiftstag der Bank gemal3 ,,Preis- und
Leistungsverzeichnis®, so gilt der Uberweisungsauftrag erst am darauf-
folgenden Geschaftstag als zugegangen.

(3) Geht der Uberweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrich-
tung der Bank oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Uberweisungsauftrag im Hinblick auf
die Bestimmung der Ausfiihrungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am
darauffolgenden Geschiaftstag zugegangen.

(4) Bei Echtzeitiiberweisungen gilt abweichend von Absitzen 2 und 3:

- Ein elektronisch erteilter Auftrag kann an jedem Kalendertag rund um
die Uhr zugehen.
Ein nicht elektronisch erteilter Auftrag (zum Beispiel beleghaft) ist zu
dem Zeitpunkt zugegangen, an dem die Bank die Daten in ihr internes
System eingegeben hat. Diese Eingabe beginnt so bald wie mdglich,
nachdem der Auftrag in den dafiir vorgesehenen Empfangsvorrichtun-
gen der Bank eingegangen ist.
Echtzeitiiberweisungsauftrage als Sammelauftrag sind zu dem Zeit-
punkt zugegangen, zu dem die Bank die daraus hervorgehenden Uber-
weisungsauftrage herausgeldst hat. Die Bank beginnt mit der Um-
wandlung des Sammelauftrags unverziiglich nach der Auftragserteilung
des Kunden und schlieBt die Umwandlung so bald wie mdglich ab.

1.5 Widerruf des Uberweisungsauftrags

(1) Biszum Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank (siehe Num-
mer 1.4 Absitze 1, 2 und 4) kann der Kunde diesen durch Erklirung
gegeniiber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Uberweisungs-
auftrags ist vorbehaltlich der Absatze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr
mdglich. Nutzt der Kunde fiir die Erteilung seines Uberweisungsauftrags
einen Zahlungsausldsedienstleister, so kann er den Uberweisungsauftrag
abweichend von Satz 1 nicht mehr gegeniiber der Bank widerrufen, nach-
dem er dem Zahlungsauslosedienstleister die Zustimmung zur Ausldsung
der Uberweisung erteilt hat.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin fiir die Ausfiihrung
der Uberweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kun-
de die Uberweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Ge-
schaftstags der Bank widerrufen. Die Geschaftstage der Bank ergeben
sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis®. Nach dem rechtzeitigen
Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine
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weiteren Uberweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags
ausgefihrt.

(3) Nach den in Absitzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der
Uberweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank ge-
lingt, die Ausfiihrung zu verhindern oder den Uberweisungsbetrag zu-
riickzuerlangen. Nutzt der Kunde fiir die Erteilung seines Uberweisungs-
auftrags einen Zahlungsauslosedienstleister, bedarf es erganzend der
Zustimmung des Zahlungsausldsedienstleisters und des Zahlungsemp-
fangers. Fiir die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berech-
net die Bank das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Ent-
gelt.

1.6 Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags

(1) Die Bank fiihrt den Uberweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die
zur Ausfiihrung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1,3.1.1 und
3.2.1)in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vor-
liegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und
ein zur Ausfiihrung der Uberweisung ausreichendes Guthaben in der Auf-
tragswahrung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingerdumt ist
(Ausfiihrungsbedingungen). Bei einer Echtzeitiiberweisung sind zusitz-
liche Ausfiihrungsbedingungen, dass der vom Kunden festgelegte
separate Hoéchstbetrag fiir Echtzeitiiberweisungen (siehe Angaben im
~Preis- und Leistungsverzeichnis“) eingehalten wird und der Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempféangers das Echtzeitiiberweisungsverfah-
ren der Bank unterstditzt.

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausfiihrung der Uberweisung be-
teiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Uberweisung aus-
schlieB3lich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des
Zahlungsempfingers (siehe Nummer 1.2) auszufiihren.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich tiber
die Ausfiihrung von Uberweisungen auf dem fiir Kontoinformationen ver-
einbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart
werden.

(4) Die Bank unterrichtet den Kunden unmittelbar iiber die Ausfiihrung
einer Echtzeitliberweisung auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten
Weg.

1.7 Ablehnung der Ausfiihrung

(1) Sind die Ausfiihrungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht
erfiillt, kann die Bank die Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags ableh-
nen. Ist bei einer Echtzeitiiberweisung der vom Kunden festgelegte
Héchstbetrag (siehe Angaben im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“) nicht
eingehalten, wird die Bank die Ausfiihrung ablehnen. Unabhangig davon
ist die Bank berechtigt, die Ausfiihrung einer Sammeluiberweisung abzu-
lehnen, wenn der Sammelauftrag entgegen Nummer 1.1 nur eine Uber-
weisung in Euro bzw. nur eine Echtzeitliberweisung in Euro enthalt und
der Kunde auf die Empfiangeriiberpriifung verzichtet hat. Uber die Ableh-
nung der Ausfiihrung wird die Bank den Kunden unverziiglich, auf jeden
Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.2
und Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf
dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die
Bank, soweit méglich, die Griinde der Ablehnung sowie die Méglichkei-
ten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt
werden kénnen.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung fiir die Bank er-
kennbar keinem Zahlungsempfanger, keinem Zahlungskonto oder keinem
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers zuzuordnen, wird die
Bank dem Kunden hieriiber unverziiglich eine Information zur Verfiigung
stellen und ihm gegebenenfalls den Uberweisungsbetrag wieder heraus-
geben.

(3) Fiir die berechtigte Ablehnung der Ausfiihrung eines autorisierten
Uberweisungsauftrags berechnet die Bank das im ,,Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Ubermittlung der Uberweisungsdaten

Im Rahmen der Ausfiihrung der Uberweisung {ibermittelt die Bank die in
der Uberweisung enthaltenen Daten (Uberweisungsdaten) unmittelbar
oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den
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Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers. Der Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfangers kann dem Zahlungsempfinger die Uberwei-
sungsdaten, zu denen auch die Internationale Bankkontonummer (IBAN)
des Zahlers gehort, ganz oder teilweise zur Verfiigung stellen.

Bei grenziiberschreitenden Uberweisungen und bei Eiliiberweisungen im
Inland kénnen die Uberweisungsdaten auch iiber das Nachrichteniiber-
mittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommu-
nication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers weitergeleitet werden. Aus Griinden der Systemsi-
cherheit speichert SWIFT die Uberweisungsdaten voriibergehend in sei-
nen Rechenzentren in der Europdischen Union, in der Schweiz und in den
USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft aus-
gefiihrter Uberweisungen

Der Kunde hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisungsauftrags zu unter-
richten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslose-
dienstleisters.

1.10 Entgelte und deren Anderung
1.10.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Uberweisungsverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und
Leistungsverzeichnis®.

Anderungen der Entgelte im Uberweisungsverkehr werden dem Kunden
spatestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rah-
men der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking), kénnen die Anderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebote-
nen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt.
Eine Vereinbarung lber die Anderung eines Entgelts, das auf eine iiber
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann
die Bank mit dem Kunden nur ausdriicklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen.

1.10.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Anderung fiir Uberweisungen von Kunden, die
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2
bis 6 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

1.11 Wechselkurs

Erteilt der Kunde einen Uberweisungsauftrag in einer anderen Wahrung
als der Kontowahrung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowahrung
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Uberweisun-
gen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis®

Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenz-
wechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung
des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zu-
ganglich gemacht oder stammt aus einer 6ffentlich zuganglichen Quel-
le.

1.12 Meldepflichten nach AuBBenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu
beachten.

1.13 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be-
schwerdemdoglichkeit
Fiir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an

die im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ naher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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1.14 Empfangeriiberpriifung
1.14.1 Begriffsbestimmung und wesentliche Merkmale

Die Bank bietet dem Kunden eine Dienstleistung zur Uberpriifung des
Zahlungsempfangers, an den der Kunde eine Uberweisung in Auftrag ge-
ben will, an (Empfiangeriiberpriifung).

Hat der Kunde die Kundenkennung des Zahlungskontos des Zahlungs-
empfangers (siche Nummer 1.2) und den Namen des Zahlungsempfingers
im Uberweisungsauftrag angegeben, wird abgeglichen, ob die angege-
bene Kundenkennung und der vom Kunden angegebene Name des Zah-
lungsempfangers ibereinstimmen. Diesen Abgleich wird der Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers auf Grundlage der Angaben des
Kunden durchfiihren.

Dies erfolgt durch die Bank, wenn sie zur Empfangeriberpriifung gesetz-
lich verpflichtet oder anderweitig berechtigt ist, in Bezug auf den
Zahlungsempfanger, an den der Kunde eine Uberweisung in Euro oder
Echtzeitiberweisung in Euro innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungs-
verkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA)* beauftragen will, es
sei denn, der Uberweisungsauftrag wird iiber ein GroBbetragszahlungs-
system abgewickelt®.

Diese Empfangeruberpriifung wird unmittelbar, nachdem der Kunde die
relevanten Informationen zum Zahlungsempfanger tibermittelt hat und
bevor dem Kunden die Méglichkeit zur Autorisierung seines Uberwei-
sungsauftrags gegeben wird, durchgefiihrt.

Im Falle von nicht elektronisch erteilten Uberweisungsauftragen (zum
Beispiel beleghaft) fiihrt die Bank die Empfingeriiberpriifung zum Zeit-
punkt des Eingangs des Uberweisungsauftrags durch, es sei denn, der
Kunde ist zum Zeitpunkt des Eingangs nicht anwesend.

Werden die Kundenkennung des Zahlungskontos des Zahlungsempfan-
gersund der Name des Zahlungsempfangers von einem Zahlungsauslo-
sedienstleister und nicht vom Zahler angegeben, so ist gesetzlich gere-
gelt, dass dieser Zahlungsauslésedienstleister sicher zu stellen hat, dass
die Angaben zum Zahlungsempfanger korrekt sind.

1.14.2 Ergebnisse der Empfangeriiberprifung

Die Bank unterrichtet den Kunden liber das Ergebnis der Empfangeriiber-
priifung auf der Grundlage der vom kontofiihrenden Zahlungsdienstleis-
ter des Empfangers Uibermittelten Informationen. Ergibt die Empfanger-
tberprifung, dass die Daten nicht oder nahezu mit den Angaben des
Kunden Ubereinstimmen, teilt die Bank zusatzlich mit, welche Folge eine
gleichwohl erfolgte Autorisierung des Uberweisungsauftrags haben
konnte.

Wird ein Zahlungskonto, das iber die vom Kunden angegebene Kunden-
kennung identifiziert wird, im Namen mehrerer Zahlungsempfanger
gefiihrt, benachrichtigt die Bank den Kunden, wenn der vom Kunden an-
gegebene Zahlungsempfianger nicht zu den verschiedenen Zahlungs-
empfangern gehort, in deren Namen das Zahlungsempfangerkonto ge-
fuhrt oder gehalten wird.

Ergibt die Empfangeriiberpriifung bei einem Sammelauftrag bei mindes-
tens einem Uberweisungsauftrag eine Namensabweichung beim Konto-
inhaber des Empfangerkontos, wird der Kunde hieriiber informiert und
muss entscheiden, ob er den Sammelauftrag insgesamt, das heif3t ein-
schlieBlich der Uberweisungen mit Namensabweichungen, entweder au-
torisiert oder ob dieser nicht ausgefiihrt werden soll.

1.14.3 Ergdnzende Regelungen fiir Nicht-Verbraucher

Kunden, die keine Verbraucher® sind, konnen, wenn sie mehrere Uber-
weisungsauftrige als Biindel (Sammeliiberweisung) einreichen, auf die
Empfangeriberpriifung verzichten.

Haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bis auf Weiteres auf die Emp-
fangerprifung verzichtet, sind sie jederzeit berechtigt, diese Dienstleis-
tung wieder in Anspruch zu nehmen.

Wenn der Kunde, der kein Verbraucher ist, auf die Empfangeriberprifung
fiir die Einreichung von Uberweisungsauftragen als Biindel (Sammeliiber-
weisung) verzichtet, teilt die Bank dem Kunden mit, welche Folge eine
gleichwohl erfolgte Autorisierung des Uberweisungsauftrags haben
konnte.
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2 Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere
Staaten des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR?) in
Euro oder in anderen EWR-Wzhrungen®

2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss im Uberweisungsauftrag folgende Angaben machen:
Name des Zahlungsempfangers,
Kundenkennung des Zahlungsempfingers (sieche Nummer 1.2); ist bei
Uberweisungen in anderen EWR-Wahrungen als Euro der BIC unbe-
kannt, ist stattdessen der vollstandige Name und die Adresse des Zah-
lungsdienstleisters des Zahlungsempfangers anzugeben,

- Wiahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemiB Anlage),
Betrag,
Name des Kunden,
IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausfiihrungsfrist

2.2.1 Fristlange

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Uberweisungsbetrag
spatestens innerhalb der im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angege-
benen Ausfiihrungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fangers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausfiihrungsfrist

(1) Die Ausfiihrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des
Uberweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfiihrung der Uber-
weisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfiihrung
erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswahrung zur Verfiigung gestellt
hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig
vereinbarte Termin fiir den Beginn der Ausfiihrungsfrist maBgeblich. Fallt
dervereinbarte Termin nicht auf einen Geschaftstag der Bank, so beginnt
am darauffolgenden Geschéftstag die Ausfiihrungsfrist. Die Geschafts-
tage der Bank ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis*

(3) Bei Uberweisungsauftriagen in einer vom Konto des Kunden abwei-
chenden Wahrung beginnt die Ausfiihrungsfrist erst an dem Tag, an dem
der Uberweisungsbetrag in der Auftragswihrung vorliegt.

(4)  Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfiihrung einer
Echtzeitiiberweisung an einem bestimmten Tag, einem Zeitpunkt eines
bestimmten Tags oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem
Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfiihrung erforderlichen Geld-
betrag in der Auftragswahrung Euro zur Verfligung gestellt hat, beginnen
soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Ter-
min fiir den Beginn der Ausfiihrungsfrist ma3geblich.

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan-
spriiche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Uber-
weisung

Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (sieche Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Uberwei-
sungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Uberweisung
befunden hitte. Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Ge-
schaftstags gemal3 ,Preis- und Leistungsverzeichnis® zu erfillen, der auf
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberwei-
sung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis
erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behdrde berechtigte Griin-
de fiir den Verdacht, dass ein betrligerisches Verhalten des Kunden vor-
liegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 un-
verziglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht
bestitigt. Wurde die Uberweisung iiber einen Zahlungsauslésedienstleis-
ter ausgelost, so treffen die Pflichten aus den Satzen 2 bis 4 die Bank.
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2.3.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder
verspiteter Ausfiihrung einer autorisierten Uber-
weisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer
autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank die unverziigli-
che und ungekiirzte Erstattung des Uberweisungsbetrags insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Be-
trag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
gefiihrten Zahlungsvorgang befunden hitte. Wird eine Uberweisung vom
Kunden uber einen Zahlungsauslosedienstleister ausgeldst, so treffen die
Pflichten aus den Sitzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Uberweisungsbe-
trag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezo-
gen worden sein sollten, Ubermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfangers unverziiglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann tiber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der
Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wur-
den.

(3) Im Falle einer verspateten Ausfiihrung einer autorisierten Uberwei-
sung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers verlangt, die Gutschrift des Zah-
lungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfangers so
vorzunehmen, als sei die Uberweisung ordnungsgemaf ausgefiihrt wor-
den. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Uberweisung vom Kunden
Uber einen Zahlungsauslosedienstleister ausgeldst wird. Weist die Bank
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfiangers eingegangen ist, entfallt diese Pflicht. Die Pflicht
nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4)  Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden tber das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Anspriiche im Zusammenhang mit der Empfanger-
iiberpriifung

(1) Autorisiert der Kunde den Auftrag, obwohlihm die Bank bei der Emp-
fangeriberprifung gema Nummer 1.14 unterrichtet hat, dass die Daten
nicht oder nahezu tbereinstimmen, haftet die Bank nicht fiir die Folgen
dieser fehlenden Ubereinstimmung, wenn sie die Uberweisung aus-
schlieBBlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des
Zahlungsempfangers (siehe Nummer 1.2) ausfiihrt. Dies gilt auch, wenn
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers die Empfangeriiber-
priifung nicht durchgefiihrt hat und die Bank den Kunden dariiber vor der
Autorisierung des Auftrags informiert hat. Hat der Kunde, der kein Ver-
braucher ist, auf die Empfangeriberprifung gemal der Nummer 1.14.3
verzichtet, gehen Schaden und Nachteile zu dessen Lasten, wenn die
Bank die Uberweisung ausschlieBlich anhand der vom Kunden angege-
benen Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe Nummer 1.2) aus-
fuhrt.

(2) Wurde die Empfingeriiberpriifung fehlerhaft durchgefiihrt und fiihrt
dies zu einer fehlerhaften Ausfiihrung der Uberweisung, so erstattet die
Bank dem Kunden auf dessen Verlangen unverziiglich den iiberwiesenen
Betrag und bringt gegebenenfalls das belastete Zahlungskonto des Kun-
den wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Uberweisung befun-
den hatte. Gleiches gilt, wenn der Zahlungsauslésedienstleister des Kun-
den die Empfangeriberprifung fehlerhaft durchfihrt.

2.3.4 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspiteter Ausfiihrung einer
autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberweisung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.3 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank
hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur
Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die we-
sentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten
zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde
den Schaden zu tragen haben.
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(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmaBige Haftungsgrenze gilt nicht

- fir fehlerhafte Empfangeriiberpriifungen,
- fiir nicht autorisierte Uberweisungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,
+ fur Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat und
- fiur den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.5 Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Anspriichen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.4
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, fehlerhaft
oder verspétet ausgefiihrten autorisierten Uberweisungen oder bei nicht
autorisierten Uberweisungen neben etwaigen Anspriichen aus Auftrags-
recht nach § 667 des Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und ungerechtfer-
tigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprii-
che nach MaBgabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsé&tzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fur das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der
Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

- Schadensersatzanspriiche des Kunden sind der Hohe nach auf den
Uberweisungsbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung gestell-
ten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Gel-
tendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf héchs-
tens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Beschrankungen
gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und fiir Ge-
fahren, die die Bank besonders libernommen hat, sowie fiir nicht auto-
risierte Uberweisungen und fiir fehlerhafte Empfangeriiberpriifungen.

2.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2,2.3.4 und 2.3.5 ist

in folgenden Fallen ausgeschlossen:

- Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungs-

betrag rechtzeitig und ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfangers eingegangen ist.
Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des Zah-
lungsempfangers ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Moglichkeiten
darum bemiiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wieder-
erlangung des Uberweisungsbetrags nicht méglich, so ist die Bank ver-
pflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfiigbaren Infor-
mationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsachlichen
Empfanger der Uberweisung einen Anspruch auf Erstattung des Uber-
weisungsbetrags geltend machen kann. Fiir die Tatigkeiten der Bank
nach den Satzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das
im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2)  Anspriiche des Kunden nach den Nummern 2.3.1,2.3.2 und 2.3.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uber-
weisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spates-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hiervon unterrichtet hat. Der
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden liber die Belas-
tungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem fiir Kontoinformatio-
nen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Be-
lastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fur den Fristbeginn
der Tag der Unterrichtung mafBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach
Nummer 2.3.4 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 gel-
tend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist
verhindert war. Die Satze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die
Uberweisung iiber einen Zahlungsausldsedienstleister auslost.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-

spruch begriindenden Umstédnde

- auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kdnnen
oder
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- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt
wurden.

3 Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere
Staaten des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR?®) in
Wihrungen eines Staates auBerhalb des EWR (Dritt-
staatenwihrung?®) sowie Uberweisungen in Staaten
auBerhalb des EWR (Drittstaaten'?)

3.1 Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in
andere Staaten des Europdischen Wirtschaftsraums
(EWR??) in Wihrungen eines Staates auBBerhalb des
EWR (Drittstaatenwihrung?)

3.1.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss fiir die Ausfithrung der Uberweisung folgende Angaben

machen:
Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfangers,
Kundenkennung des Zahlungsempfingers (siehe Nummer 1.2); ist bei
grenziiberschreitenden Uberweisungen der BIC unbekannt, ist statt-
dessen der vollstandige Name und die Adresse des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfangers anzugeben,

- Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemif Anlage),

- Wahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemif Anlage),
Betrag,

- Name des Kunden,

- Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausfiihrungsfrist

Die Uberweisungen werden baldméglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatz-
anspriiche des Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Uber-
weisung

Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (sieche Nummer 1.3 Absatz
2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu
erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet wor-
den ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Uberweisung befunden
hatte. Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschaftstags
gemaf ,Preis- und Leistungsverzeichnis®, zu erfiillen, der auf den Tag
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberweisung nicht
autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten
hat. Hat die Bank einer zustandigen Behorde berechtigte Griinde fiir den
Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schrift-
lich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverziiglich zu
prifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.
Wurde die Uberweisung liber einen Zahlungsauslésedienstleister ausge-
LOst, so treffen die Pflichten aus den Satzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder
verspiteter Ausfiihrung einer autorisierten Uber-
weisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer
autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank die unverziigli-
che und ungekiirzte Erstattung des Uberweisungsbetrags insoweit ver-
langen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Be-
trag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
gefiihrten Zahlungsvorgang befunden hitte. Wird eine Uberweisung vom
Kunden tber einen Zahlungsauslosedienstleister ausgeldst, so treffen die
Pflichten aus den Sitzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Uberweisungsbe-
trag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezo-
gen worden sein sollten, Ubermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfangers unverziiglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann iiber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der
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Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wur-
den.

(3) Im Falle einer verspateten Ausfiihrung einer autorisierten Uberwei-
sung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers verlangt, die Gutschrift des Zah-
lungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfangers so
vorzunehmen, als sei die Uberweisung ordnungsgemaf ausgefiihrt wor-
den. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Uberweisung vom Kunden
liber einen Zahlungsauslosedienstleister ausgelost wird. Weist die Bank
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers eingegangen ist, entfallt diese Pflicht. Die Pflicht
nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4)  Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden lber das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspiteter Ausfiihrung einer
autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberweisung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht,
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last
fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesent-
liche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsat-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmaBige Haftungsgrenze gilt nicht
- fiir nicht autorisierte Uberweisungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,
- fur Gefahren, die die Bank besonders ibernommen hat, und
+ fir den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4 Sonderregelung fiir die auBBerhalb des Euro-
piischen Wirtschaftsraums (EWR) getitigten Be-
standteile der Uberweisung

Fiir die auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) getitigten
Bestandteile der Uberweisung bestehen abweichend von den Ansprii-
chen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, feh-
lerhaft oder verspatet ausgefiihrten autorisierten Uberweisung neben
etwaigen Herausgabeanspriichen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB le-
diglich Schadensersatzanspriiche nach MaB3gabe folgender Regelungen:
- Die Bank haftet fir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fir das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der
Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Die Haftung der Bank ist auf héchstens 12.500 Euro je Uberweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht fiir Vorsatz oder gro-
be Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders
ibernommen hat.

3.1.3.5 Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher

sind

Abweichend von den Anspriichen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 ha-
ben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehler-
haft oder verspiatet ausgefiihrten autorisierten Uberweisung oder bei
einer nicht autorisierten Uberweisung neben etwaigen Herausgabean-
spriichen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatz-
anspriiche nach MaBBgabe folgender Regelungen:

- Die Bank haftet fir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
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Fiir das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der
Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den
Uberweisungsbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung gestell-
ten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Gel-
tendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf hdchs-
tens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt.
Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahr-
Lassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders tibernom-
men hat sowie fiir nicht autorisierte Uberweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in fol-

genden Fallen ausgeschlossen:
Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungs-
betrag ordnungsgemaf beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fangers eingegangen ist.
Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempféangers
(siehe Nummer 1.2) ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten
darum bemiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wieder-
erlangung des Uberweisungsbetrags nach dem Satz 2 nicht méglich,
so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle
verfligbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den
tatsachlichen Empfanger der Uberweisung einen Anspruch auf Erstat-
tung des Uberweisungsbetrags geltend machen kann. Fiir die Tatig-
keiten nach den Satzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank
das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberwei-
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden liber die Belastungsbu-
chung der Uberweisung entsprechend dem fiir Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung mafBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer
3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert
war. Die Satze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Uberweisung
Uber einen Zahlungsausldsedienstleister auslost.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-

spruch begriindenden Umsténde

- auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen,
oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt
wurden.

3.2 Uberweisungen in Staaten auBerhalb des EWR (Dritt-
staaten®)

3.2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss fiir die Ausfiihrung der Uberweisung folgende Angaben
machen:
Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfangers,
Kundenkennung des Zahlungsempfingers (siche Nummer 1.2); ist bei
grenziiberschreitenden Uberweisungen der BIC unbekannt, ist statt-
dessen der vollstandige Name und die Adresse des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfangers anzugeben,
Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage),
+ Wihrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage),
Betrag,
Name des Kunden,
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.
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3.2.2 Ausfiithrungsfrist

(1) Die Uberweisungen werden baldmdglichst bewirkt.

(2) Bei Echtzeitiiberweisungen in Euro in einen Drittstaat des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments
Area, SEPA)*

- wird die Bank abweichend davon den Eingang des Uberweisungsbe-
trags innerhalb derim ,Preis- und Leistungsverzeichnis“angegebenen
Ausfiihrungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers
bewirken.

Die Ausfiihrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Uber-
weisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

- Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfiihrung einer Echt-
zeitliberweisung in Euro an einem bestimmten Tag, einem Zeitpunkt
eines bestimmten Tags oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder
an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfiihrung erforder-
lichen Geldbetrag in der Auftragswahrung Euro zur Verfiigung gestellt
hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig
vereinbarte Termin fiir den Beginn der Ausfiihrungsfrist maB3geblich.

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des
Kunden

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Uber-
weisung

(1) Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungs-
betrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden be-
lastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Uberweisung be-
funden hatte. Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Ge-
schaftstags geman ,Preis- und Leistungsverzeichnis®, zu erfillen, der auf
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberwei-
sung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis
erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behdrde berechtigte Griin-
de fiir den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vor-
liegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 un-
verziiglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht
bestitigt. Wurde die Uberweisung iiber einen Zahlungsausldsedienstleis-
ter ausgelost, so treffen die Pflichten aus den Satzen 2 bis 4 die Bank.

(2) Bei sonstigen Schaden, die aus einer nicht autorisierten Uberwei-
sung resultieren, haftet die Bank fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder ver-
spiteter Ausfiihrung einer autorisierten Uber-
weisung

Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspatet ausgefiihrten autorisierten

Uberweisungen hat der Kunde neben etwaigen Anspriichen aus Auftrags-

recht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812

ff. BGB Schadensersatzanspriiche nach Maf3gabe der folgenden Rege-

lungen:

- Die Bank haftet fiur eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsé&tzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Fir das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank
nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die
sorgfaltige Auswahlund Unterweisung der ersten zwischengeschalte-
ten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

Die Haftung der Bank ist auf héchstens 12.500 Euro je Uberweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht fiir Vorsatz oder gro-
be Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders
ibernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fillen
ausgeschlossen:
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- Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungs-
betrag ordnungsgeman beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fangers eingegangen ist.

Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempféangers
(siehe Nummer 1.2) ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Moglichkeiten
darum bemiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Fiir die Tatig-
keiten der Bank nach dem Satz 2 dieses Unterpunkts berechnet die
Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uber-
weisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spates-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hiervon in Textform unterrich-
tet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden tber

die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem fiir Konto-
informationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maf3geblich. Schadensersatzanspriiche
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
Die Satze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Uberweisung tiber
einen Zahlungsausldsedienstleister auslost.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begriindenden Umstédnde
auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen
oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt
wurden.

International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehéren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Bsterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und
Norwegen.

Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).

Zu SEPA (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum ,Single Euro Payments Area“) gehérende Staaten und Gebiete sind derzeit die Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) mit den Mit-
gliedstaaten der Europdischen Union Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nie-
derlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die weiteren Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen und die
sonstigen Staaten und Gebiete (SEPA-Drittstaaten) Albanien, Andorra, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, Schweiz, Serbien, Vatikanstadt, Vereinigtes Kénigreich von
Grofbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man. Siehe hierzu auch unter www.epc-cep.eu. Die jeweils aktuelle Liste der zu SEPA gehérenden
Staaten und Gebiete des EPC (European Payments Council) kann dort abgerufen werden.

Siehe hierzu unter www.epc-cep.eu. Die jeweils aktuelle Liste der teilnehmenden Zahlungsdienstleister am Empfangeriiberpriifungsverfahren (VOP - Verification Of Payee) des EPC (European Pay-
ments Council) kann dort abgerufen werden.

§ 13 BGB: Verbraucher ist jede natirliche Person, die ein Rechtsgeschift zu einem Zwecke abschliet, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbststandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet
werden kann.

Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und
Norwegen.

Zu den EWR-W3hrungen gehoren derzeit: Euro, Danische Krone, Islandische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumanischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische
Krone, Ungarischer Forint.

Zum Européischen Wirtschaftsraum gehéren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und
Norwegen.

10 Zum Beispiel US-Dollar.
11 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europiischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-

land, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und
die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

12 Zum Européischen Wirtschaftsraum gehdren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-

tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und
Norwegen.

13 Zum Beispiel US-Dollar.
14 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europiischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
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land, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und
die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Anlage: Verzeichnis der Kurzformen fiir Zielland und Wahrung

Zielland Kurzform Wahrung Kurzform
Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Euro EUR
Danemark DK Dénische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
GrofBbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Islandische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Euro EUR
Lettland Lv Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF
Litauen LT Euro EUR
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Osterreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumanien RO Rumanischer Leu RON
Russische Foderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien Sl Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien Ccz Tschechische Krone CzZK
Tirkei TR Tirkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA us US-Dollar usbD
Zypern CY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Sonderbedingungen fiir den Lastschriftverkehr

Fassung: Mai 2026

Die Sonderbedingungen fiir den Lastschriftverkehr unterscheiden die fol-
genden zwei Verfahren:

Abschnitt A.: ,Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren”

Abschnitt B.: ,Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschrift-
verfahren”

Der Abschnitt A. gilt fiir alle Kunden. Der Abschnitt B. gilt nur fiir Kunden,
die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kén-
nen Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher sind. Fiir Verbrau-
cher kommt Abschnitt B. der Sonderbedingungen fiir den Lastschriftver-
kehr daher nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren

Fur Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels SEPA-Basis-
Lastschrift tiber sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Algemein
1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfanger ausgeldster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Héhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfanger angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Anderung
1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis”.

Anderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spa-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen
der Geschéftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg ver-
einbart (zum Beispiel das OnlineBanking), kdnnen die Anderungen auch
auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen An-
derungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Ver-
einbarung iiber die Anderung eines Entgelts, das auf eine {iber die Haupt-
leistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank
mit dem Kunden nur ausdriicklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Gi-
rovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschiaftsbe-
dingungen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6
der Allgemeinen Geschiftsbedingungen.

1.3 Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu
beachten.

1.4 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be-
schwerdemdglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an
die im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” naher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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2 SEPA-Basis-Lastschrift
2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahrens

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde tiber die Bank
an den Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,Single Euro Payments Area”,
SEPA) bewirken. Zu SEPA gehdren die in der Anlage genannten Staaten
und Gebiete.

Fur die Ausfiihrung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss

- der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren nutzen und

- der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das
SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfanger lost den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem
er Uber seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung
des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Fiir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN* und bei grenz-
Uberschreitenden Zahlungen auBerhalb des Europaischen Wirtschafts-
raums? zusatzlich den BIC? der Bank als seine Kundenkennung gegentiiber
dem Zahlungsempfanger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die
Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschlieBlich auf der
Grundlage der ihr Gibermittelten Kundenkennung auszufiihren. Die Bank
und die weiteren beteiligten Stellen fiihren die Zahlung an den Zahlungs-
empfanger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfanger
als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenziiberschrei-
tenden Zahlungen auB3erhalb des Europaischen Wirtschaftsraums zusatz-
lich angegebenen BIC des Zahlungsempfangers aus.

2.1.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basis-Lastschriften kdnnen die Lastschriftdaten auch iber das
Nachrichtenlibermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzen-
tren in der Europédischen Union, in der Schweiz und in den USA weiterge-
leitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA
Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfianger ein SEPA-Lastschriftmandat.
Damit autorisiert er gegeniiber seiner Bank die Einlésung von SEPA-Basis-
Lastschriften des Zahlungsempfangers. Das Mandat ist in Textform oder
in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser
Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustimmung enthalten, dass
die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige
zwischengeschaltete Stellen die fiir die Ausfiihrung der Lastschrift not-
wendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten,
Ubermitteln und speichern.

In dem SEPA-Lastschriftmandat miissen die folgenden Erklarungen des

Kunden enthalten sein:

- Ermachtigung des Zahlungsempfangers, Zahlungen vom Konto des
Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und

- Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto ge-
zogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulésen.
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Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthal-
ten:
- Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
- eine Glaubiger-ldentifikationsnummer,
- Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
Name des Kunden (sofern verfiigbar),
- Bezeichnung der Bank des Kunden und
- seine Kundenkennung (siehe Nummer A. 2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusatz-
liche Angaben enthalten.

2.2.2 Einzugsermichtigung als SEPA-Lastschriftmandat

Hat der Kunde dem Zahlungsempféanger eine Einzugserméchtigung er-
teilt, mit der er den Zahlungsempfanger ermachtigt, Zahlungen von sei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die
Bank an, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezogenen Last-
schriften einzulésen. Mit der Einzugserméchtigung autorisiert der Kunde
gegeniber seiner Bank die Einlosung von Lastschriften des Zahlungs-
empfangers. Diese Einzugserméachtigung gilt als SEPA-Lastschriftman-
dat. Satze 1 bis 3 gelten auch fiir vom Kunden vor dem Inkrafttreten die-
ser Bedingungen erteilte Einzugsermachtigungen.

Die Einzugsermachtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

- Bezeichnung des Zahlungsempfangers,

- Name des Kunden,

- Kundenkennung nach Nummer A. 2.1.2 oder Kontonummer und Bank-
leitzahl des Kunden.

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermachtigung zu-
sétzliche Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklarung gegen-
liber dem Zahlungsempféanger oder seiner Bank - méglichst in Textform -
mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgange
nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegentiiber der Bank, wird dieser ab dem auf den Ein-
gang des Widerrufs folgenden Geschaftstag gemal ,,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis” wirksam. Zusatzlich sollte dieser auch gegeniiber dem
Zahlungsempfanger erklart werden, damit dieser keine weiteren Last-
schriften einzieht.

2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von Lastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus
SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese Wei-
sung muss der Bank bis spatestens zum Ende des Geschaftstags geman
LPreis- und Leistungsverzeichnis” vor dem im Datensatz der Lastschrift
angegebenen Falligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte moglichst in
Textform erfolgen und zusatzlich auch gegeniiber dem Zahlungsempfan-
ger erklart werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des
SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsemp-
fanger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim

Zahlungsempfanger. Dieser Uibernimmt die Autorisierungsdaten und et-

waige zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-

Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-

empfanger angegeben.

(2) DerzZahlungsempfinger iibermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkor-
pert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlésung der jewei-
ligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe NummerA. 2.2.1 Satz 2 und Satz 5 bzw.
Nummer A. 2.2.2 Satz 2). Fiir den Zugang dieser Weisung verzichtet die
Bank auf die fiir die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Num-
mer A. 2.2.1 Satz 3).
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2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Last-
schrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Last-
schriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfingers
werden am im Datensatz angegebenen Falligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden
belastet. Fallt der Falligkeitstag nicht auf einen im ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis” ausgewiesenen Geschaftstag der Bank, erfolgt die Kontobe-
lastung am nachsten Geschaftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten

Bankarbeitstag* nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht, wenn

- der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemaf3 Num-
mer A. 2.2.3 zugegangen ist,

- der Bank eine gesonderte Weisung zur Begrenzung oder Nichtzulas-
sung der Lastschrift des Kunden gemal Nummer A. 2.2.4 zugegangen
ist,

- der Kunde Uber kein fur die Einlosung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder liber keinen ausreichenden Kredit
verfiigt (fehlende Kontodeckung); Teileinldsungen nimmt die Bank
nicht vor,

- dieim Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen
keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder

- die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-
datensatz
- eine Glaubiger-ldentifikationsnummer fehlt oder fiir die Bank er-

kennbar fehlerhaft ist,
- eine Mandatsreferenz fehlt,
- ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
- kein Falligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlésung von SEPA-Basis-Lastschriften

SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelost, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spatestens am zweiten Bankarbeitstag*
nach ihrer Vornahme riickgdngig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung iiber die Nichtausfiihrung oder
Riickgdangigmachung der Belastungsbuchung oder
Ablehnung der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einldsung
einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.4.2) wird die Bank den
Kunden unverziiglich, spatestens bis zu der gemaf3 Nummer A. 2.4.4 ver-
einbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit még-
lich, die Griinde sowie die Moglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur
Nichtausfiihrung, Riickgangigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben,
berichtigt werden kdnnen. Fiir die berechtigte Ablehnung der Einlésung
einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender Kontode-
ckung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2, dritter Spiegelstrich) berechnet
die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausfiihrung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Kon-
to des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsemp-
fangers belastete Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der im ,,Preis-
und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausfihrungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

(2) Die Ausfiihrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Falligkeitstag. Fallt dieser Tag nicht auf einen Geschéftstag ge-
man ,Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt die Ausfiih-
rungsfrist am darauffolgenden Geschaftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden iiber die Ausfiihrung der Zahlung
auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbar-
ten Haufigkeit.
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2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer auto-
risierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne An-
gabe von Griinden die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags ver-
langen.

Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne
die Belastung durch die Zahlung befunden hatte. Etwaige Zahlungsan-
spriiche des Zahlungsempfangers gegen den Kunden bleiben hiervon un-
berihrt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus-
driickliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegeniiber der Bank
autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder
fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer
A.2.6.2.

2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan-
spriiche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Last-
schriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte
Zahlung befunden hitte.

Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschiftstags ge-
man ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfiillen, der auf den Tag folgt,
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert
ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die
Bank einer zustandigen Behorde berechtigte Griinde fiir den Verdacht,
dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satzen 2 und 3 unverziiglich zu
prifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.

2.6.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder
verspateter Ausfiihrung von autorisierten Zah-
lungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverziigliche
und ungekiirzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen,
als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand,
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten
Zahlungsvorgang befunden hatte.

(2) Der Kunde kann iiber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausfiihrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Kon-
to des Kunden belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfangers erst nach Ablauf der Ausfiihrungsfrist in Nummer
A. 2.4.4 Absatz 2 ein (Verspatung), kann der Zahlungsempfinger von sei-
nem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Last-
schriftbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfangers so vornimmt, als
sei die Zahlung ordnungsgemaf ausgefiihrt worden.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden liber das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung einer
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern
A.2.6.1und A. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein
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Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fallt,
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundséatzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-

tragsmaBige Haftungsgrenze gilt nicht

- fiur nicht autorisierte Zahlungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

- fur Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat,

und

- furden dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Ver-
braucher ist.

2.6.4 Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Fir Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten abweichend von den An-
spriichen in Nummer A. 2.6.2 und in Nummer A. 2.6.3 bei einer nicht er-
folgten, fehlerhaft oder verspatet ausgefiihrten autorisierten Zahlung
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Anspriichen
aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung
nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach Maf3gabe
folgender Regelungen:
Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fiir das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der
Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle.
Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Héhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzliglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf hochstens
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen gel-
ten nicht fir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und fiir Ge-
fahren, die die Bank besonders tibernommen hat sowie fiir nicht auto-
risierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in

folgenden Fillen ausgeschlossen:

- Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag

rechtzeitig und ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empféangers eingegangen ist.
Die Zahlung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfan-
ger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfan-
gers ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten darum bemiiht,
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des
Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht moglich, so ist
die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle ver-
fligbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch
auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Fiir die Ta-
tigkeiten nach Satzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank
das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2)  Anspriiche des Kunden nach den Nummern A. 2.6.1 bis A. 2.6.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgefiihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden iiber die Belastungsbuchung der
Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg
spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
mafgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer A. 2.6.3 kann der
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er oh-
ne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begriindenden Umstande
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- auf einem ungewohnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hdtten vermieden werden konnen

oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt
wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-

Firmen-Lastschriftverfahren
Fiir Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher® ist, an Zahlungsemp-

fanger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift {iber sein Konto bei der Bank gel-
ten folgende Bedingungen.

1 Algemein
1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfanger ausgeldster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Héhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfanger angegeben wird.

1.2 Entgelte

Bei Entgelten und deren Anderung sind die Regelungen in Nr. 12 Abs. 2
bis 6 der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen mafRgeblich.

1.3 Meldepflichten nach AuBBenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu
beachten.

1.4 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be-
schwerdeméglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an
die im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” naher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift
2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Last-
schriftverfahrens

Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt
werden, die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde liber die Bank
an einen Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,Single Euro Payments
Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehéren die in der Anlage genannten
Staaten und Gebiete.

Fir die Ausfiihrung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss

- der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,

- der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfianger das
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und

- der Kunde die Bank Uiber die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats unterrichten.

Der Zahlungsempfanger l&st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem
er Uber seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Fir-
men-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belas-
teten Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Fiir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN? und bei grenz-
Uberschreitenden Zahlungen auBerhalb des Europdischen Wirtschafts-
raums® zusitzlich den BIC* der Bank als seine Kundenkennung gegeniiber
dem Zahlungsempfanger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die
Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift ausschlieBlich auf der
Grundlage der ihr Ubermittelten Kundenkennung auszufiihren. Die Bank
und die weiteren beteiligten Stellen fiihren die Zahlung an den Zahlungs-
empfanger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfanger
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als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenziiberschrei-
tenden Zahlungen auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums zusatz-
lich angegebenen BIC des Zahlungsempfangers aus.

2.1.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Firmen-Lastschriften kdnnen die Lastschriftdaten auch tber
das Nachrichtentbermittlungssystem der Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Re-
chenzentren in der Europaischen Union, in der Schweiz und in den USA
weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
(SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfanger ein SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat. Damit autorisiert er gegeniiber seiner Bank die Einlosung von
SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfangers. Das Mandat ist in
Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu ertei-
len. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustimmung
enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleis-
ter und etwaige zwischengeschaltete Stellen die fiir die Ausfiihrung der
Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abru-
fen, verarbeiten, Gbermitteln und speichern.

In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat missen die folgenden Erklarun-

gen des Kunden enthalten sein:
Ermachtigung des Zahlungsempfangers, Zahlungen vom Konto des
Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und

- Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto ge-
zogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzuldsen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Autorisierungsdaten
enthalten:
Bezeichnung des Zahlungsempféngers,
- eine Glaubiger-ldentifikationsnummer,
Kennzeichnung einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
Name des Kunden,
Bezeichnung der Bank des Kunden und
- seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusitz-
liche Angaben enthalten.

2.2.2 Bestdtigung der Erteilung eines SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandats

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer B. 2.2.1 un-
verzuglich zu bestéatigen, indem er der Bank folgende Daten in der ver-
einbarten Art und Weise aus dem vom Zahlungsempféanger erteilten
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat tibermittelt:
Bezeichnung des Zahlungsempféngers,
- Glaubiger-ldentifikationsnummer des Zahlungsempfangers,
+ Mandatsreferenz,
Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zah-
lungen und
Datum und Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats Gibermitteln.

Uber Anderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dats gegeniiber dem Zahlungsempfanger hat der Kunde die Bank unver-
zliglich, moéglichst in Textform, zu informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklarung
gegeniiber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschaftstag gemaf ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” wirksam. Der Widerruf sollte moglichst in Textform
erfolgen und zusétzlich auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart
werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst be-
reits dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmen-Lastschriften nicht.
Fir diese gilt Nummer B. 2.2.4 Absatze 2 und 3.
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2.2.4 Zuriickweisung einzelner Lastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlun-
gen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfan-
gers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spatestens zum
Ende des Geschéftstags gemaR ,Preis- und Leistungsverzeichnis” vor
dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Falligkeitstag zugehen.
Diese Weisung sollte méglichst in Textform erfolgen und zusatzlich auch
gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann
diese nur noch zuriickgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies ver-
einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt,
den Lastschriftbetrag endgiiltig zuriickzuerlangen. Fiir die Bearbeitung
eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im ,,Preis-
und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift
kann der Kunde diese nicht mehr zuriickweisen.

2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage
des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats durch den
Zahlungsempfianger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt
beim Zahlungsempfanger. Dieser ibernimmt die Autorisierungsdaten und
etwaige zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-
Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfinger angegeben.

(2) DerZahlungsempfinger ibermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkor-
pert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des
Kunden an die Bank zur Einlésung der jeweiligen SEPA-Firmen-Last-
schrift (siehe Nummer B. 2.2.1 Sitze 2 und 5). Fiir den Zugang dieser Wei-
sung verzichtet die Bank auf die fiir die Erteilung des Mandats vereinbar-
te Form (siehe Nummer B. 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Last-
schrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Last-
schriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfangers
werden am im Datensatz angegebenen Falligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden
belastet. Fallt der Falligkeitstag nicht auf einen im ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis” ausgewiesenen Geschaftstag der Bank, erfolgt die Kontobe-
lastung am nachsten Geschaftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am dritten

Bankarbeitstag* nach ihrer Vornahme riickgiangig gemacht, wenn

- der Bank keine Bestatigung des Kunden gemaf3 Nummer B. 2.2.2 vor-
liegt,

- der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gemaf
Nummer B. 2.2.3 zugegangen ist,

- derBank eine Zuriickweisung der Lastschrift des Kunden gemaf Num-
mer B. 2.2.4 zugegangen ist,

- der Kunde Uber kein fiir die Einlésung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder liber keinen ausreichenden Kredit
verfiigt (fehlende Kontodeckung); Teileinlésungen nimmt die Bank
nicht vor,

- dieim Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen
keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder

- die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-
datensatz
- eine Glaubiger-ldentifikationsnummer fehlt oder fiir die Bank er-

kennbar fehlerhaft ist,
- eine Mandatsreferenz fehlt,
- ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
- kein Falligkeitstag angegeben ist.
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2.4.2 Einlosung von SEPA-Firmen-Lastschriften

SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spatestens am dritten Bankarbeitstag*
nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung liber die Nichtausfiihrung oder
Riickgangigmachung der Belastungsbuchung oder
Ablehnung der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlésung
einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird die Bank den
Kunden unverziiglich, spatestens bis zu der gemaf3 Nummer B. 2.4.4 ver-
einbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit mog-
lich, die Griinde sowie die Moglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur
Nichtausfiihrung, Riickgangigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben,
berichtigt werden konnen. Fiir die berechtigte Ablehnung der Einldsung
einer autorisierten SEPA-Firmen-Lastschrift wegen fehlender Kontode-
ckung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2, vierter Spiegelstrich) berechnet
die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausfiihrung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Kon-
to des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungsemp-
fangers belastete Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der im ,,Preis-
und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausfiihrungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

(2) Die Ausfiihrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Falligkeitstag. Fallt dieser Tag nicht auf einen Geschéftstag ge-
maf ,Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt die Ausfiih-
rungsfrist am darauffolgenden Geschaftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden iiber die Ausfiihrung der Zahlung
auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbar-
ten Haufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer
autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Fir-
men-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belas-
teten Lastschriftbetrags verlangen. Anspriiche aus § 675x BGB sind aus-
geschlossen.

Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgefiihrten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer
B.2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensanspriiche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Last-
schriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte
Zahlung befunden hatte.

Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschéftstags ge-
man ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfiillen, der auf den Tag folgt,
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert
ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die
Bank einer zustandigen Behorde berechtigte Griinde fiir den Verdacht,
dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satzen 2 und 3 unverziiglich zu
prifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.

2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspatet
ausgefiihrten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zah-
lungen kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Herausgabean-
spriichen nach § 667 BGB und nach §§ 812 ff. BGB, den Ersatz eines
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hierdurch entstehenden Schadens nach Ma3gabe folgender Regelungen

verlangen:

- Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Fiir das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der
Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle.

Die Haftung der Bank fiir Schaden ist der Hohe nach auf den Last-
schriftbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung gestellten Ent-
gelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschaden
handelt, ist die Haftung zusatzlich auf hchstens 12.500 Euro je Zah-
lung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fiir Vor-
satz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank
besonders tibernommen hat sowie fiir nicht autorisierte Zahlungen.

Anspriiche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in fol-

genden Fallen ausgeschlossen:

- Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag

rechtzeitig und ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers eingegangen ist.
Die Zahlung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfan-
ger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfan-
gers ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten darum bemdiht,
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des
Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht mdglich, so ist
die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle ver-
fligbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch
auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Fir die Ta-
tigkeiten nach Satzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank
das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern B.2.6.1 und B.2.6.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgefiihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder

fehlerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden iiber die Belastungsbu-
chung der Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg spéatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung
unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unter-
richtung mafBgeblich. Schadensersatzanspriiche aus einer verschuldens-
abhangigen Haftung der Bank nach Nummer B. 2.6.2 kann der Kunde auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begriindenden Umsténde
auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen
oder
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt
wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehdrenden Staaten
und Gebiete

1 Staaten des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europaischen Union

Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten

Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete

Albanien, Andorra, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien,
San Marino, Schweiz, Serbien, Vatikanstadt, Vereinigtes Kénigreich von
GrofBbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Miquelon, Jersey,
Guernsey sowie Isle of Man.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

2 Zum Européischen Wirtschaftsraum gehdren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und

Norwegen.
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4 Bankarbeitstage sind alle Werktage, au3er Sonnabende und 24. und 31. Dezember.

5 §13 BGB: Verbraucher ist jede natiirliche Person, die ein Rechtsgeschaft zu einem Zwecke abschlieBt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbststandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet

werden kann.
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Sonderbedingungen fiir die girocard (Debitkarte)

Fassung: Oktober 2025

A. Garantierte Zahlungsformen
. Geltungsbereich

Die girocard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit
diese und die Akzeptanzstellen (z.B. Bezahlen am Terminal, Bezahlen im
Online-Handel, Bezahlen In-App in Handleranwendungen) entsprechend
ausgestattet sind, fur folgende Zahlungsdienste nutzen:

1 In Verbindung mit persdnlichen Authentifizierungs-
elementen (z.B. persénliche Geheimzahl ,PIN“) in
deutschen Debitkartensystemen

a) ZumAbheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deut-
schen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeich-
net sind.

b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Ak-
zeptanzstellen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem
girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Akzeptanzstellen).

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhalt, an einem Geldautomaten,
sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mo-
bilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2 In Verbindung mit personlichen Authentifizierungs-
elementen (z.B. persénliche Geheimzahl ,PIN“) in
fremden Debitkartensystemen

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines
fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausge-
stattet ist.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Ak-
zeptanzstellen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte ent-
sprechend ausgestattet ist.

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhalt, an dem Geldautomaten
eines fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funk-
tion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter
dem fiir das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3 OhneEinsatz personlicher Authentifizierungselemente
(z.B. persénliche Geheimzahl ,,PIN“)

a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen an Akzeptanzstellen im Rahmen des deutschen girocard-Sys-
tems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 50 Euro pro
Bezahlvorgang, soweit an den Akzeptanzstellen fiir den jeweiligen kon-
taktlosen Einsatz nicht die Eingabe eines personlichen Authentifizie-
rungselements verlangt wird.

b) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen an Akzeptanzstellen im Rahmen von fremden Debitkartensyste-
men bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den Akzeptanzstellen
fiir den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe eines persén-
lichen Authentifizierungselements verlangt wird. Sowie zum Einsatz bei
elektronischen Fernzahlungsvorgangen (ber das Internet bei Handels-
und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel). Die Akzeptanz der
Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem fiir das frem-
de System geltenden Akzeptanzlogo.

c) Beim Einsatz an unbeaufsichtigten Akzeptanzstellen fiir Verkehrs-
nutzungsentgelte und Parkgebiihren (z.B. Beférderungstickets und Maut-
gebiihren) kann auf die Verwendung eines persénlichen Authentifizie-
rungselements verzichtet werden.
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d) BeiAusldsung eines Zahlungsvorgangs, wenn der Zahlungsempfian-
ger auf einer zuvor vom Karteninhaber erstellten Liste seiner vertrauens-
wiirdigen Empfanger hinterlegt wurde. Zur Erstellung oder Anderung die-
ser Liste ist eine starke Kundenauthentifizierung notwendig.

e) Wihrend der Erbringung von Zahlungsdiensten kénnen Zusatzfunk-
tionen zur Anwendung kommen. (z.B. Online-Altersverifikation, Kunden-
bindungsprogramm).

f)  AuBerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit
der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Zugangsmedium
fiir Zusatzfunktionen (z.B. Online-Altersverifikation, Kundenbindungs-
programm).

g) AuBerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit

der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium

flr Zusatzanwendungen

- der Bank nach MaBgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrags
(bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

- eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maf3gabe des
vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrags (unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung).

L  Aktualisierungsservice fiir Zahlungen im Online-
Handel

Die Bank wird zu Karten, die mit Kartendaten fiir den Online-Handel
[16-stellige Primary Account Number (PAN), Kartenpriifnummer (Card Ve-
rification Value (CVV)/Card Validation Code (CVC)) und ,Giiltig bis“-
Datum] ausgestattet sind, liber Mastercard/Visa teilnehmenden Akzep-
tanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine Kartendaten fiir
den Online-Handel hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten zur Verfii-
gung stellen (Aktualisierungsservice), um z.B. Zahlungen fiir wiederkeh-
rende Dienstleistungen oder im Online-Handel auch nach einer Aktuali-
sierung der Kartendaten automatisch zu ermoglichen. Fiir Zwecke des
Aktualisierungsservice beschranken sich die zur Verfligung zu stellenden
Kartendaten auf die oder Teile der 16-stelligen Primary Account Number
(PAN) und das ,Gilltig bis“-Datum.

Il. Allgemeine Regeln
1 Ausgabe der Karte

Die girocard kann als physische girocard (z.B. als Plastikkarte, passives
Wearable) und digitale girocard (digitalisierte oder virtuelle Karte) aus-
gegeben werden.

Die digitale girocard kann dem Kunden entweder virtuell zur Speicherung
auf einem mobilen Endgerit (Telekommunikations-, Digital- oder IT-Ge-
rat) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren (nachfolgend ,virtuelle gi-
rocard“ genannt) oder in Verbindung mit der physischen girocard digital
mittels eines mobilen Endgerits erzeugt (nachfolgend ,digitalisierte gi-
rocard®) bereitgestellt werden (beide Auspragungen nachfolgend ,digi-
tale girocard®). Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber
und Dritten (z.B. Endgeratehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter
von Bezahlplattformen, bei denen digitale girocard Karten hinterlegt
werden kénnen) bleiben unberiihrt. Die vertragliche Leistung der Bank
betrifft nicht die Funktionsfahigkeit oder den Betrieb des mobilen End-
gerits und von Bezahlplattformen wie Apps fiir digitale Geldbérsen (z.B.
Wallets), bei denen die digitale girocard hinterlegt werden kann. Soweit
sich aus dem Sinnzusammenhang nichts anderes ergibt, wird der Begriff
,girocard“ oder ,Karte“ in den vorliegenden Bedingungen als Oberbegriff
fiir die physische girocard einschlieBlich der jeweils zugehdrigen digita-
lisierten girocard Karte(n) und die virtuelle girocard verwendet und er-
fasst sie alle gleichermaBen.

Diese Sonderbedingungen gelten fiir beide Kartenformen gleicherma-
Ben, es sei denn, es ist ausdriicklich etwas anderes geregelt. Fir digitale
girocard Karten gelten ergdnzend die ,Sonderbedingungen fiir die
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digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungs-
verfahren®

2 Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt fiir das Konto, zu dem sie ausgegeben wird, sowie gegebe-
nenfalls fur zusatzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zu-
griff hat. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Per-
son ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat.
Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafiir ver-
antwortlich, dass die an den Bevollméachtigten ausgegebene physische
girocard an die Bank zurlickgegeben oder vernichtet wird, und dass eine
vom Bevollméachtigten auf mobilen Endgeraten gespeicherte digitale gi-
rocard auf allen mobilen Endgeraten geloscht wird. Falls die Karte mit
Kartendaten fiir den Online-Handel ausgestattet ist, ist der Kontoinha-
ber ferner verantwortlich dafiir, dass diese Kartendaten des Bevollmach-
tigten geldscht und nicht mehr fiir Fernzahlungsvorgéange im Online-
Handel genutzt werden.

Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht fiir die Nutzung an
Geldautomaten und Akzeptanzstellen elektronisch sperren. Eine Sper-
rung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur
gegeniiber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in
den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann méglich, wenn
das Unternehmen die Moglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung
vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank
kommt nur gegeniiber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit
der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Riickgabe der Karte nicht
erfolgt ist, besteht die Moglichkeit, dass weiterhin eine Nutzung der auf
der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen moglich ist.

3 Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Karteninhaber darf Verfligungen mit seiner Karte nur im Rahmen des
jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher fiir das jeweilige Konto ein-
geraumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nut-
zungsgrenze bei seinen Verfligungen nicht einhilt, ist die Bank berech-
tigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der
Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfiigungen auf dem Konto fiihrt
zu einer geduldeten Kontouberziehung.

L4  Umrechnung von Fremdwahrungsbetriagen

Nutzt der Karteninhaber die Karte fiir Verfligungen, die nicht auf Euro lau-
ten, wird das Konto gleichwohlin Euro belastet. Die Bestimmung des Kur-
ses bei Fremdwahrungsgeschaften ergibt sich aus dem ,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis”. Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Kunden wirksam.

5 Riickgabe der girocard

Die physische girocard bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht tUber-
tragbar. Die Karte ist nur fiir den auf der physischen girocard angegebe-
nen, bzw. den bei Ausgabe oder Verldngerung einer digitalen girocard
mitgeteilten Zeitraum giiltig.

Mit Aushandigung der neuen physischen girocard, spatestens aber nach
Ablauf der Gultigkeit der physischen girocard ist die Bank berechtigt, die
alte physische girocard zuriickzuverlangen beziehungsweise die L6-
schung der digitalen girocard auf den mobilen Endgeréaten, sowie die Lo~
schung der Kartendaten fiir den Online-Handel zu verlangen oder selbst
zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z.B.
durch Kiindigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrags), so hat
der Karteninhaber die physische girocard unverziiglich an die Bank
zurlickzugeben bzw. die digitale girocard auf den mobilen Endgeraten
sowie die Kartendaten fiir den Online-Handel zu l6schen. Auf der physi-
schen girocard befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendun-
gen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwen-
dung auf die Karte aufgebracht hat, unverzuglich entfernen zu lassen. Die
Méoglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung richtet sich nach dem Vertragsverhaltnis zwischen dem Kartenin-
haber und der Bank.

6 Sperre und Einziehung der girocard

(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der physischen gi-
rocard (z.B. an Geldautomaten) veranlassen, beziehungsweise die
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Loéschung der digitalen girocard auf den mobilen Endgeraten sowie der

Kartendaten fiir den Online-Handel verlangen oder selbst veranlassen,

- wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu
kiindigen,

- wenn sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kar-
te dies rechtfertigen oder

- wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betriigerischen Ver-
wendung der Karte besteht.

Dariiber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfiir maf3-
geblichen Griinde méglichst vor, spatestens jedoch unverziiglich nach
der Sperre oder Léschung unterrichten. Die Bank wird die Karte entsper-
ren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Griinde fir die
Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hieriliber unterrichtet sie den Kar-
teninhaber unverziiglich.

(2) Befindet sich auf der physischen girocard fiir das OnlineBanking ein
TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der physi-
schen girocard auch eine Sperrung der Funktion fiir das OnlineBanking
zur Folge.

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen physischen girocard
eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der physischen gi-
rocard zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann.
Zum Zeitpunkt der Einziehung in der girocard gespeicherte unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom kar-
tenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die physische
girocard von der Stelle, die die physische girocard eingezogen hat, zur
Verfligung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Heraus-
gabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen dadurch zu erfiillen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zah-
lungsverkehrsfunktionen bereinigte physische girocard aushandigt. Die
Moglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung richtet sich nach den fiir jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karten-
inhabers

7.1 Unterschrift

Sofern die physische girocard ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Kar-
teninhaber die physische girocard nach Erhalt unverziiglich auf dem
Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

7.2 Sorgfaltige Aufbewahrung der girocard

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhandenkommt oder missbrauchlich verwendet wird. Sie darf
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden,
da sie missbrauchlich eingesetzt werden kann. So kann jeder, der im Be-
sitz der physischen girocard ist, bis zur Sperre der Karte Transaktionen oh-
ne personliche Geheimzahl (PIN) an Akzeptanzstellen titigen oder Fern-
zahlungsvorgéange im Online-Handel zulasten des Kontos vornehmen,
sofern die Karte mit Kartendaten fiir den Online-Handel ausgestattet ist.

7.3 Geheimhaltung personlicher Authentifizierungs-
elemente

Der Karteninhaber hat dafiir Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis seiner persénlichen Authentifizierungselemente (z.B. von der
persénlichen Geheimzahl (PIN)) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht
auf der physischen girocard vermerkt, bei einer digitalen girocard nicht
in dem gleichen Endgerat gespeichert werden, das zur Nutzung der digi-
talen girocard verwendet wird, oder in anderer Weise zusammen mit die-
ser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den
Besitz der Karte kommt, hat die Méglichkeit, zulasten des Kontos, zu dem
die Karte ausgegeben wurde sowie gegebenenfalls zulasten zusatzlich
definierter Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat, Verfligungen zu
titigen (z.B. Geld an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karteninha-
ber eine digitale girocard nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerat
oder ein anderes Kommunikationsgerat durch ein vom Karteninhaber
wahlbares Legitimationsmedium abgesichert werden kann, so darf der
Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwen-
den, die fur die Nutzung der digitalen girocard erforderlich ist.
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7.4  Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, des
mobilen Endgerats mit digitaler girocard, des mobilen Endgeréats mit Se-
cureGo plus-App, eines persdnlichen Authentifizierungselements (z.B.
der persdnlichen Geheimzahl (PIN)), der Kartendaten fiir den Online-Han-
del oder die missbrauchliche Verwendung oder eine sonstige nicht auto-
risierte Nutzung seiner Karte, des mobilen Endgerats mit digitaler giro-
card, des mobilen Endgerats mit SecureGo plus-App, der Kartendaten fiir
den Online-Handel oder der PIN fest, so ist die Bank, und zwar méglichst
die kontofiihrende Stelle, unverziiglich zu benachrichtigen (Sperranzei-
ge). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegeniiber
dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland
und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Landervorwahl])
abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur méglich, wenn der Na-
me der Bank — moglichst mit Bankleitzahl — und die Kontonummer ange-
geben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle fir das be-
treffende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls den Zugriff
auf zuséatzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit seiner Kar-
te Zugriff hat, fur die weitere Nutzung an Geldautomaten und Akzeptanz-
stellen. Zur Beschrankung der Sperre auf die abhandengekommene Kar-
te muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, moglichst mit der
kontofiihrenden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat je-
den Diebstahl oder Missbrauch unverziiglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) HatderKarteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt in den Besitz seiner Karte, des mobilen Endgerats mit digitaler
girocard oder des mobilen Endgeréats mit SecureGo plus-App gelangt ist
oder Kenntnis eines persénlichen Authentifizierungselements (z.B. der
persénlichen Geheimzahl (PIN)) oder der Kartendaten fiir den Online-
Handel erlangt hat, eine missbrauchliche Verwendung oder eine sonsti-
ge nicht autorisierte Nutzung der Karte, des mobilen Endgerats mit digi-
taler girocard oder des mobilen Endgerats mit SecureGo plus-App, eines
persdnlichen Authentifizierungselements (z.B. der persénlichen Geheim-
zahl (PIN)) oder der Kartendaten fiir den Online-Handel vorliegt, muss er
ebenfalls unverziglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren zur Anwen-
dung personlicher Authentifizierungselemente im Online-Handel geman
Nummer 8 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Uber-
einstimmung der zur Authentifizierung Gbermittelten Transaktionsdaten
(z.B. Zahlbetrag, Datum) mit den fiir die Transaktion vorgesehenen Daten
abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion ab-
zubrechen und der Verdacht auf missbrauchliche Verwendung der Bank
anzuzeigen.

(4) Befindet sich auf der Karte fiir das OnlineBanking ein TAN-Genera-
tor oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sper-
rung der Funktion fiir das OnlineBanking zur Folge.

(5) Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen Sperr-
annahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerat, auf dem
die digitale Karte gespeichert ist, gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen
Funktionen auf dem mobilen Endgerét, auf dem die digitale Karte gespei-
chertist, kann nur gegeniiber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen
erfolgen.

(6) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
kommt nur gegeniiber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzan-
wendung in den Chip der physischen girocard eingespeichert hat und ist
nur dann moéglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten
Zusatzanwendung kommt nur gegeniiber der Bank in Betracht und rich-
tet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(7) Der Kontoinhaber hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Kartenzahlungsvorgangs
zu unterrichten.

8 Autorisierung von Kartenzahlungsvorgingen durch
den Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte durch Einfiihren der physischen girocard an Ak-
zeptanzstellen oder den Geldautomaten oder bei kontaktlosen Bezahl-
vorgangen durch Heranfiihren der Karte an Akzeptanzstellen oder bei
kontaktlosen Bargeldauszahlungen am Geldautomaten durch das Her-
anfiihren der Karte an den Kontaktlosleser des Geldautomaten erteilt der
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausfiihrung des Kar-
tenzahlungsvorgangs. Soweit dafur zusatzlich ein personliches
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Authentifizierungselement (z.B. persdnliche Geheimzahl (PIN)) erforder-
lich ist, wird die Zustimmung erst mit dessen Einsatz erteilt. Wenn beim
Einsatz der Karte im Online-Handel besondere Authentifizierungsverfah-
ren gefordert werden, sind diese zu nutzen. Ergénzend finden die ,Son-
derbedingungen und Verfahrenshinweise fiir die gesicherte Authentifi-
zierung bei Zahlungen mit der girocard (Debitkarte) im Internet“ in dem
dort geregelten Umfang fiir den Einsatz im Online-Handel Anwendung.
Die Erteilung der Zustimmung (Autorisierung) von Kartenzahlungsvorgan-
gen durch den Einsatz der digitalen girocard durch individualisierte Au-
thentifizierungsverfahren erfolgt nach Maf3gabe der ,Sonderbedingun-
gen fir die digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten
Authentifizierungsverfahren®

Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den Kartenzah-
lungsvorgang nicht mehr widerrufen.

In der Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustimmung enthal-
ten, dass die Bank die fiir die Ausfiihrung des Kartenzahlungsvorgangs
notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet,
Ubermittelt und speichert. Ausnahmsweise kénnen gegeniiber Vertrags-
unternehmen im Rahmen eines fremden Debitkartensystems die gefor-
derten Kartendaten z.B. liber das Telefon angegeben werden.

9 Sperrung eines verfiigbaren Geldbetrags

Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rah-

men der finanziellen Nutzungsgrenze (A. Il. 3) verfiigbaren Geldbetrag zu

sperren, wenn

- der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfanger ausgeldst worden ist
und

- der Karteninhaber auch der genauen Hohe des zu sperrenden Geldbe-
trags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetz-
licher oder vertraglicher Rechte unverziiglich frei, nachdem ihr der ge-
naue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

10 Ablehnung von Kartenzahlungsvorgingen durch die
Bank

Die Bank ist berechtigt, den Kartenzahlungsvorgang abzulehnen, wenn

- derKarteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht gemaB A. II. 8 au-
torisiert hat,

- derfur den Kartenzahlungsvorgang geltende Verfligungsrahmen oder
die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder

- die Karte gesperrt ist.

Hiertiber wird der Karteninhaber im Rahmen des Kartenzahlungsvorgangs
unterrichtet.

11 Ausfiihrungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfanger ausgeldst. Nach Zu-
gang des Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzu-
stellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spatestens an dem im ,,Preis- und
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfangers eingeht.

12 Entgelte und deren Anderung

(1) Die vom Kontoinhaber gegeniiber der Bank geschuldeten Entgelte
ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Anderungen der Entgelte fiir Verbraucher: Anderungen der Entgel-
te werden dem Kontoinhaber spatestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das OnlineBanking),
kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die
von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der
Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung iiber die Anderung eines
Entgelts, das auf eine lber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kontoinhaber nur
ausdriicklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Gi-
rovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschiftsbe-
dingungen.
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(3) Anderungen der Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind:
Bei Entgelten und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6
der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

13 Information des Kontoinhabers uiber den Karten-
zahlungsvorgang

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich
Uber die mit der Karte getatigten Zahlungsvorgéange auf dem fiir Konto-
informationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbrau-
cher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrich-
tung gesondert vereinbart werden.

14 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan-
spriiche des Kontoinhabers

14.1 Erstattung bei einem nicht autorisierten Karten-
zahlungsvorgang

Im Falle eines nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgangs z.B. in Form
der
- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
- Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Be-
trag ungekiirzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des Kartenin-
habers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne den nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgang befunden hat-
te. Diese Verpflichtung ist unverziglich, spatestens jedoch bis zum Ende
des Geschaftstags gemal ,Preis- und Leistungsverzeichnis® zu erfillen,
der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass der
Kartenzahlungsvorgang nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Be-
hérde berechtigte Griinde fir den Verdacht, dass ein betriigerisches Ver-
halten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre
Verpflichtung aus Satz 2 unverziiglich zu priifen und zu erfiillen, wenn
sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.

14.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder ver-
spateter Ausfiihrung eines autorisierten Karten-
zahlungsvorgangs

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung eines

autorisierten Kartenzahlungsvorgangs z.B. in Form der

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

- Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverziigliche und ungekiirzte

Erstattung des Verfligungsbetrags insoweit verlangen, als der Karten-

zahlungsvorgang nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag

dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem

es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaften Kartenzahlungsvor-

gang befunden hatte.

(2) Der Kontoinhaber kann iiber den Absatz 1 hinaus von der Bank die
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung des
autorisierten Kartenzahlungsvorgangs in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) GehtderZahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers erst nach Ablauf der Ausfiihrungsfristin NummerA.1l. 11 ein
(Verspatung), kann der Zahlungsempfinger von seinem Zahlungsdienst-
leister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem
Konto des Zahlungsempfangers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung
ordnungsgemaf ausgefiihrt worden.

(4)  Wurde ein autorisierter Kartenzahlungsvorgang nicht oder fehler-
haft ausgefiihrt, wird die Bank den Kartenzahlungsvorgang auf Verlan-
gen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn Uber das Ergebnis unter-
richten.
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14.3 Schadensersatzanspriiche des Kontoinhabers wegen
Pflichtverletzung

Im Falle eines nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgangs oder im Falle
einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspateten Ausfiihrung eines au-
torisierten Kartenzahlungsvorgangs kann der Kontoinhaber von der Bank
einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A. Il. 14.1 oder 14.2 erfasst
ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwi-
schengeschalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu ver-
treten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es
sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der
Einsatz der Karte in einem Land auBBerhalb Deutschlands und des Euro-
paischen Wirtschaftsraums, beschrankt sich die Haftung der Bank fiir das
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten
Stelle auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stel-
le. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den
Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf
12.500 Euro je Kartenzahlungsvorgang begrenzt. Diese betragsmaBige
Haftungsbeschrankung gilt nicht
- fur nicht autorisierte Kartenzahlungsvorgange,
bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,
- fur Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat
und
+ fiuir den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kon-
toinhaber Verbraucher ist.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Anspriiche gegen die Bank nach Nummern A. II. 14.1 bis 14.3 sind
ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spatestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit dem Kartenzahlungsvorgang
daruiber unterrichtet hat, dass es sich um einen nicht autorisierten, nicht
erfolgten oder fehlerhaften Kartenzahlungsvorgang handelt. Der Lauf
der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber
Uber die aus dem Kartenzahlungsvorgang resultierende Belastungsbu-
chung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spa-
testens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrich-
tet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
mafgeblich. Haftungsanspriiche nach Nummer A. 1l. 14.3 kann der Kon-
toinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(2)  Anspriiche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen,

wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande
auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hdtten vermieden werden
kénnen, oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt
wurden.

14.5 Anspruch des Kontoinhabers bei einem von dem
Zahlungsempfanger ausgeldsten autorisierten Kar-
tenzahlungsvorgang

Im Falle eines von einem Handels- und Dienstleistungsunternehmen aus-

geldsten autorisierten Kartenzahlungsvorgang hat der Karteninhaber

einen Anspruch auf Erstattung des belasteten Zahlungsbetrags, wenn

- bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und

-+ derZahlungsbetrag den Betrag libersteigt, den der Karteninhaber ent-
sprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des
Zahlungsdiensterahmenvertrags und den jeweiligen Umstanden des
Einzelfalls hatte erwarten kdnnen; mit einem etwaigen Wahrungsum-
tausch zusammenhéngende Griinde bleiben auf3er Betracht, wenn der
vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegeniiber der Bank die Sachumsténde darle-
gen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch begriindet. Ein Anspruch
des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er ihn nicht
innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung des betref-
fenden Zahlungsbetrags gegeniiber der Bank geltend macht.
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15 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte
Kartenzahlungsvorginge

15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte, das mobile Endgerat mit di-
gitaler girocard, das mobile Endgerat mit SecureGo plus-App, die Karten-
daten fiir den Online-Handel oder eines seiner personlichen Authentifi-
zierungselemente (z.B. die persdnliche Geheimzahl (PIN)), oder werden
sie ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst
missbrauchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten
Kartenzahlungsvorgéngen, z.B. in Form der
- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
- Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos,
haftet der Kontoinhaber fiir Schaden, die bis zum Zeitpunkt der Sperran-
zeige verursacht werden, in Hohe von maximal 50 Euro. Die Haftung nach
Absatz 6 fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit sowie fiir Handeln in be-
triigerischer Absicht bleibt unberiihrt.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

- es dem Karteninhaber nicht mdglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbrauchliche
Verwendung der Karte, des mobilen Endgerats mit digitaler girocard,
des mobilen Endgerats mit SecureGo plus-App, der Kartendaten fiir
den Online-Handel oder eines persénlichen Authentifizierungsele-
ments (z.B. der persénlichen Geheimzahl (PIN)) vor dem nicht autori-
sierten Kartenzahlungsvorgang zu bemerken, oder
der Verlust der Karte, der Kartendaten fur den Online-Handel oder
eines personlichen Authentifizierungselements (z.B. der persénlichen
Geheimzahl (PIN)) durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tatig-
keiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Die Haftung nach Absatz 6 fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit sowie fiir

Handeln in betriigerischer Absicht bleibt unberdiihrt.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher
oder erfolgt der Einsatz der Karte oder der Kartendaten fiir den Online-
Handel, in einem Land auBerhalb Deutschlands und des Europaischen
Wirtschaftsraums, tragt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisier-
ter Kartenzahlungsvorgange entstehenden Schaden nach Absétzen 1
und 2 auch Uiber einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Kar-
teninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahr-
lassig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur
Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank fiir den entstan-
denen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden
in Hohe von maximal 50 Euro gemaf vorstehendem Absatz 1 und
Ubernimmt alle Schaden, die durch nicht autorisierte Kartenzahlungsvor-
gange bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Kar-
teninhaber seine ihm gemaB Abschnitt A. Il. Ziffer 7 obliegenden Sorg-
falts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrléssig verletzt hat.

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Ab-
satzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige
nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Moglichkeit zur Entgegen-
nahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch
eingetreten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gangen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt oder in betriigeri-
scher Absicht gehandelt, tragt der Kontoinhaber den hierdurch entstan-
denen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Karteninha-
bers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
den Verlust, Diebstahl oder die missbrauchliche Kartenzahlung der
Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unver-
zliglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis hat,
die personliche Geheimzahl (PIN) auf der physischen Karte vermerkt
oder zusammen mit der physischen girocard verwahrt hat (z.B. im Ori-
ginalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),
- die persénliche Geheimzahl (PIN) der digitalen girocard auf dem mo-
bilen Endgerat gespeichert hat oder
- die persdnliche Geheimzahl (PIN) einer anderen Person mitgeteilt hat
und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.
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Die Haftung fiir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den der Verfii-
gungsrahmen gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf den fiir
die Karte geltenden Verfligungsrahmen.

(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifi-
zierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt
oder hat der Zahlungsempfanger oder sein Zahlungsdienstleister diese
nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der
Bank abweichend von den Absatzen 1 bis 6 nach den Bestimmungen in
§ 675v Abs. 4 des Biirgerlichen Gesetzbuchs.

15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust
oder Diebstahl der Karte bzw. der Kartendaten fiir den Online-Handel,
die missbrauchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung der Karte, eines persénlichen Authentifizierungselements (z.B.
der persdnlichen Geheimzahl (PIN)) oder der Kartendaten fiir den Online-
Handel, angezeigt wurde, ibernimmt die Bank alle danach durch Karten-
zahlungsvorgénge z.B. in Form der
+ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
- Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
entstehenden Schaden. Handelt der Karteninhaber in betriigerischer Ab-
sicht, tragt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehen-
den Schéaden.

lll. Besondere Regeln fiir einzelne Nutzungs-
arten

1 Geldautomaten-Service und Einsatz an Akzeptanz-
stellen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfiigungsrahmen der girocard

Verfiigungen an Geldautomaten und Akzeptanzstellen sind fiir den Kar-
teninhaber nur im Rahmen des fiir die Karte geltenden Verfiigungsrah-
mens mdglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und Ak-
zeptanzstellen wird gepriift, ob der Verfiigungsrahmen der Karte durch
vorangegangene Verfligungen bereits ausgeschopft ist. Verfligungen, mit
denen der Verfiigungsrahmen der Karte iberschritten wiirde, werden un-
abhangig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto
eingerdumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfi-
gungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines
vorher fiir das Konto eingeraumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kon-
toinhaber kann mit der kontofiihrenden Stelle eine Anderung des Verfii-
gungsrahmens der Karte fiir alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten
vereinbaren. Ein Bevollméachtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur
eine Herabsetzung des Verfligungsrahmens fiir diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an Akzeptanzstellen, an denen
im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben
werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die personliche Ge-
heimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karten-
inhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, moglichst mit der kon-
tofiihrenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank hat sich gegeniiber den Betreibern von Geldautomaten und Ak-
zeptanzstellen vertraglich verpflichtet, die Betrage, liber die unter Ver-
wendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfiigt wurde,
an die Betreiber zu vergiiten. Die Bank hat bei der Nutzung der Karte im
Rahmen eines fremden Debitkartensystems den eingeschalteten Dienst-
leister mit dem direkten Einzug der verfiigten Betrage beauftragt. Ein-
wendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem
Vertragsverhaltnis zu dem Unternehmen oder dem Geldautomatenbe-
treiber, bei dem bargeldlos an einer Akzeptanzstelle bezahlt oder Bargeld
verfligt worden ist, sind unmittelbar gegeniiber diesen geltend zu ma-
chen.

1.4 Vorauswahl an Akzeptanzstellen

Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Moglichkeit
bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren Akzeptanzstellen
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Mechanismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten
Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei diirfen sie den
Karteninhaber nicht daran hindern, sich tiber diese Vorauswahl hinweg-
zusetzen.

2 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

2.1 Servicebeschreibung

Unter Verwendung seiner Karte und der persénlichen Geheimzahl (PIN)
kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunk-
anbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht wer-
den, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingerdumten
Verfiigungsrahmens (Abschnitt A. lll. Nummer 1.1) zulasten des Kontos, zu
dem die Karte ausgegeben wurde, aufladen. Voraussetzung ist, dass der
vom Karteninhaber gewahlte Geldautomat lber eine entsprechende
Ladefunktion verfligt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobil-
funk-Konto fiihrt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt.
Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am
Display des Geldautomaten den Menilipunkt zum Aufladen des
Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wahlen, die Mobilfunk-Telefonnummer
(,Handy-Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Aufladebetrag zu
wahlen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank des
Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkan-
bieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl
sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufla-
den. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontode-
ckung, nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis ange-
zeigt.

2.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. Ill. 1.2.

2.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebetrage fiir ein Prepaid-Mobil-
funk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgege-
benen Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht
beschrankt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und
sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhalt-
nis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto fiihrt,
sind unmittelbar gegeniiber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene andere
Service-Leistungen

Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet
ist, auch fiir die folgenden Dienstleistungen nutzen:

1 Erteilung von Uberweisungsauftrigen an Selbst-
bedienungsterminals

1.1 Serviceumfang

Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persén-
lichen Geheimzahl (PIN) an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Uber-
weisungsauftrage innerhalb des Verfligungsrahmens von 1.000 Euro pro
Kalendertag erteilen, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein
anderer Verfligungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2 Erteilung und Ausfiihrung von Uberweisungsauf-
triagen

Fir die Erteilung und Ausfiihrung von Uberweisungsauftragen gelten die
gesondert vereinbarten Sonderbedingungen fiir den Uberweisungsver-
kehr.

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Fur den Umgang mit der Karte gelten erganzend die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A. Il. 7.2 bis 7.4.

1.4 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. Ill. 1.2.
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1.5 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte
Uberweisungsauftrige

Die Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Uberweisungsauf-
trage mit der Karte an Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den
Regelungen unterA.Il. 15. Abweichend von A. 11. 15.1 Absatz 6 ist die Haf-
tung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und sofern ein
anderer Verfiigungsrahmen gemaf B. 1.1 vereinbart wurde, auf diesen
beschrankt.

2 SB-Sparverkehr

2.1 Serviceumfang

Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und der
persénlichen Geheimzahl (PIN) an Geldautomaten {iber Sparkonten, die
durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank fiir diese
Verwendung freigegeben sind, Verfiigungen treffen (SB-Sparverkehr). Die
Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt fuir den Inhaber des Sparkontos. In-
wieweit Bevollmachtigte den SB-Sparverkehr nutzen kdnnen, richtet sich
nach den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber hierfiir getroffenen
Vereinbarungen.

Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geld-
automaten méglich. Fir Verfligungen vom Sparkonto an Geldautomaten
vereinbart die Bank mit dem Kontoinhaber einen jeweils fiir einen be-
stimmten Zeitraum geltenden Verfligungsrahmen. Abhebungen, mit
denen der Verfligungsrahmen iiberschritten wiirde, werden abgewiesen.
Der Verfiigungsumfang ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die
versprochene Leistung beschrankt.

2.2 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Fur den Umgang mit der Karte gelten erganzend die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A. 1. 7.2 bis 7.4.

2.3 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. 1ll. 1.2.

2.4 Erstattungs-
Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter A. II. 14.

und Schadensersatzanspruch des

2.5 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Ver-
fligungen

Die Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Verfligungen rich-

tet sich nach den Regelungen unter A. Il. 15. Abweichend von A. II. 15.1

Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den fiir den SB-Sparver-
kehr geltenden Verfiigungsrahmen (B. 2.1) beschrénkt.

2.6 Geltung der,Sonderbedingungen fiir die SparCard“

Ergéanzend finden die ,Sonderbedingungen fiir die SparCard“in dem Um-
fang Anwendung, der fiir den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

C. Zusatzanwendungen

1 Speicherungvon Zusatzanwendungen auf der girocard

(1) DerKarteninhaber hat die Mdglichkeit, den auf der physischen giro-
card befindlichen Chip als Speichermedium fiir eine bankgenerierte Zu-
satzanwendung (z.B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Spei-
chermedium fiir eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in
Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich
nach dem Rechtsverhiltnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Ma3ga-
be des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrags nutzen. Es obliegt
der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine physische girocard zur
Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen
mochte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung auf der physischen girocard erfolgt am Terminal des Unternehmens
nach Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.
Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kom-
munizierten Daten keine Kenntnis.
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2 Verantwortlichkeit des Unternehmens fiir den Inhalt
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der physischen giro-
card lediglich die technische Plattform zur Verfligung, die es dem Kar-
teninhaber ermdglicht, im Chip der physischen girocard unternehmens-
generierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das
Unternehmen lber die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung
gegeniliber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschlieB3lich nach
dem Inhalt des Vertragsverhiltnisses zwischen dem Karteninhaber und
dem Unternehmen.

3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatz-
anwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zu-
satzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschlief3lich gegen-
iber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in
die physische girocard eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet
derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der
Karteninhaber darf die physische girocard zum Zwecke der Reklamations-
bearbeitung nicht dem Unternehmen aushandigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschlie3lich gegentiber der Bank
geltend zu machen.

L4 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden aus-
gegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Anderung oder Nutzung einer unter-

nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der physischen girocard wird
die von der kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber
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ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in den Chip der physischen
girocard eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Moglichkeit eréffnet,
den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten, von ihm
wahlbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber
zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht
die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank fiir die Nut-
zung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfiigung gestellt worden
ist.

5 Sperrmoglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt
nur gegeniiber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung
in den Chip der physischen girocard eingespeichert hat und ist nur dann
moglich, wenn das Unternehmen die Moglichkeit zur Sperrung seiner Zu-
satzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzan-
wendungen kommt nur gegeniiber der Bank in Betracht und richtet sich
nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

D. AuBBergerichtliche Streitschlichtung
und sonstige Beschwerdemoglichkeit

Fiir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an
die im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ naher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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Sonderbedingungen fiir das OnlineBanking

Stand: Oktober 2025

1 Leistungsangebot

(1) DerKunde und dessen Bevollmiachtigte kénnen Bankgeschifte mit-
tels OnlineBanking in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln.
Zudem kdnnen sie Informationen der Bank mittels OnlineBanking abru-
fen.

Des Weiteren sind sie geméaB § 675f Abs. 3 BGB berechtigt, Zahlungsaus-
l6sedienste und Kontoinformationsdienste gema3 § 1 Abs. 33 und 34
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Dariiber hinaus kénnen
sie von ihnen ausgewahlte sonstige Drittdienste nutzen.

(2) Kunde und Bevollmichtigte werden einheitlich als ,Teilnehmer”,
Konto und Depot einheitlich als ,Konto” bezeichnet, es sei denn, dies ist
ausdriicklich anders bestimmt.

(3)  Zur Nutzung des OnlineBanking gelten die mit der Bank gesondert
vereinbarten Verfiigungslimite. Eine Anderung dieser Limite kann der Teil-
nehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren.

2 Voraussetzungen zur Nutzung des OnlineBanking

(1) Der Teilnehmer kann das OnlineBanking nutzen, wenn die Bank ihn
authentifiziert hat.

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Ver-
fahren, mit dessen Hilfe die Bank die Identitat des Teilnehmers oder die
berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstrumentes, ein-
schlieBlich der Verwendung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals
des Teilnehmers Uberpriifen kann. Mit den hierfiir vereinbarten Authenti-
fizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegeniiber der Bank als
berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe
Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Auftriage erteilen (siehe Nummer 4
dieser Bedingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind

- Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weif3 (z. B. per-
sénliche Identifikationsnummer [PIN] oder der Nutzungscode fiir die
elektronische Signatur) und

- Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerit
zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren Transak-
tionsnummern [TAN]), die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie
die girocard mit TAN-Generator oder das mobile Endgerat, sowie

- Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhdrenz, z. B. Fin-
gerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer
geman der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nachweis des
Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank
Ubermittelt.

3 Zugang zum OnlineBanking

(1) Der Teilnehmer erhilt Zugang zum OnlineBanking der Bank, wenn

- er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kontonummer, Anmel-
dename) angibt und

- er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten
Authentifizierungselemente(s) ausweist und

- keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9 dieser Bedingun-
gen) vorliegt.

Nach Gewashrung des Zugangs zum OnlineBanking kann auf Informatio-

nen zugegriffen oder kdnnen nach Nummer 4 dieser Bedingungen Auf-

trage erteilt werden.

(2) Fiir den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Abs. 26
Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Anderung der Anschrift des Kunden) for-
dert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren
Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum
OnlineBanking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der
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Name des Kontoinhabers und die Kontonummer sind fiir den vom Teil~
nehmer genutzten Zahlungsauslésedienst und Kontoinformationsdienst
keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Abs. 26 Satz 2 ZAG).

L Auftrage
4.1 Auftragsarten

Es konnen Auftrage verschiedener Art erteilt werden, z. B. Vertrage ab-
schlieBen bzw. Vertragsanderungen zustimmen, Uberweisungen oder
Limitanderungen beauftragen oder Zahlbetréage fiir einen bestimmten
Zeitraum reservieren. Darunter kann auch die Erteilung von Leseberech-
tigungen fir Drittdienste und die Erlaubnis zur Benachrichtigung von
Drittdiensten iiber spezielle Umsatze fallen (vgl. Nummer 1 Absatz 1 die-
ser Bedingungen).

L.2 Auftragserteilung

Der Teilnehmer muss einem Auftrag zu dessen Wirksamkeit zustimmen
(Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu Authentifizierungselemen-
te (z. B. Eingabe einer TAN oder elektronische Signatur als Nachweis des
Besitzelements) zu verwenden, sofern mit der Bank nichts anderes ver-
einbart wurde. Die Bank bestatigt mittels OnlineBanking den Eingang des
Auftrags.

4.3 Widerruf von Auftragen

Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den fiir die jeweilige
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen fiir den
Uberweisungsverkehr). Der Widerruf von Auftragen kann nur auBerhalb
des OnlineBanking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerruf-
moglichkeit im OnlineBanking ausdriicklich vor.

5 Bearbeitung von Auftriagen durch die Bank

(1) Die Bearbeitung der Auftrige erfolgt an den fiir die Abwicklung der
jeweiligen Auftragsart (z. B. Uberweisung) auf der OnlineBanking-Seite
der Bank oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” bekannt gegebenen
Geschaftstagen im Rahmen des ordnungsgemafen Arbeitslaufs. Geht der
Auftrag nach dem auf der OnlineBanking-Seite der Bank oder im ,Preis-
und Leistungsverzeichnis” angegebenen Zeitpunkt (Annahmefrist) ein
oder fallt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschaftstag ge-
mafi OnlineBanking-Seite der Bank oder ,Preis- und Leistungsverzeich-
nis” der Bank, so gilt der Auftrag als am darauffolgenden Geschaftstag
zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Geschaftstag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausfiihren, wenn folgende Ausfiihrungs-
bedingungen vorliegen:
- DerTeilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.2 dieser Be-
dingungen).
Die Berechtigung des Teilnehmers fiir die jeweilige Auftragsart (z. B.
Wertpapierorder) liegt vor.
Das OnlineBanking-Datenformat ist eingehalten.
Das gesondert vereinbarte OnlineBanking-Verfiigungslimit ist nicht
liberschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen).
Die weiteren Ausfiihrungsbedingungen nach den fiir die jeweilige Auf-
tragsart mafBgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kon-
todeckung gemaf den Sonderbedingungen fiir den Uberweisungsver-
kehr) liegen vor.
Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Satz 1 vor, fiihrt die Bank die
Auftrage nach MaBBgabe der Bestimmungen der fiir die jeweilige Auftrags-
art geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen fiir den Uberwei-
sungsverkehr, Bedingungen fiir das Wertpapiergeschift) aus.

(3) Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor,
wird die Bank den Auftrag nicht ausfiihren und dem Teilnehmer eine In-
formation uber die Nichtausfiihrung und — soweit moglich - tiber deren
Griinde und die Moglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung
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gefiihrt haben, berichtigt werden kdnnen, mittels OnlineBanking zur Ver-
flgung stellen.

6 Information des Kunden iiber OnlineBanking-Ver-
fligungen

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich Uber die
mittels OnlineBanking getatigten Verfigungen auf dem fiir Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg.

7 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Schutz der Authentifizierungselemente

(1) DerTeilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um sei-
ne Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor
unbefugtem Zugriff zu schiitzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das
OnlineBanking missbrauchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht
autorisiert genutzt wird (vgl. Nummern 3 und 4 dieser Bedingungen).

(2)  Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teil-
nehmer vor allem Folgendes zu beachten:
(a) Wissenselemente, wie z. B.die PIN, sind geheim zu halten; sie diirfen
insbesondere
+ nicht miindlich (z. B. telefonisch oder persdnlich) mitgeteilt werden,
nicht auBerhalb des OnlineBanking in Textform (z. B. per E-Mail, Mes-
senger-Dienst) weitergegeben werden,
nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN
im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerst) werden und
nicht auf einem Gerat notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerist aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. girocard mit
TAN-Generator, mobiles Endgerit, Signaturkarte) oder zur Priifung des
Seinselements (z. B. mobiles Endgerdt mit Anwendung fiir das
OnlineBanking und Fingerabdrucksensor) dient.
(b) Besitzelemente, wie z. B. die girocard mit TAN-Generator oder ein
mobiles Endgerat, sind vor Missbrauch zu schiitzen, insbesondere
sind die girocard mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor dem
unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren,
ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile End-
gerit des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen kénnen,
ist dafiir Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen
Endgerdt (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung fiir das
OnlineBanking (z. B. OnlineBanking-App, Authentifizierungs-App) nicht
nutzen kénnen,
ist die Anwendung fiir das OnlineBanking (z. B. OnlineBanking-App,
Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerit des Teilnehmers zu
deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen End-
gerat aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons),
diirfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht auBerhalb
des OnlineBanking miindlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B.
per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden und
muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des
Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung fiir das OnlineBank-
ing) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen
sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Personen
ihr Gerat als Besitzelement fiir das OnlineBanking des Teilnehmers ak-
tivieren.
c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, diirfen auf
einem mobilen Endgerat des Teilnehmers fiir das OnlineBanking nur dann
als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobi-
len Endgerét keine Seinselemente anderer Personen gespeichert sind.
Sind auf dem mobilen Endgerat, das fiir das OnlineBanking genutzt wird,
Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist fir das OnlineBanking
das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN) zu nutzen und
nicht das auf dem mobilen Endgerat gespeicherte Seinselement.

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerat, mit dem die
TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig fiir das
OnlineBanking genutzt werden.

(4) Die fiir das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu
léschen oder zu andern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer fir
das OnlineBanking nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absitzen 1 bis 4 darf der
Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegeniiber einem von ihm
ausgewahlten Zahlungsauslésedienst und Kontoinformationsdienst so-
wie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1
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Sitze 3 und 4 dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teilneh-
mer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwahlen.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank

Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der OnlineBanking-Sei-
te der Bank, insbesondere die Ma3nahmen zum Schutz der eingesetzten
Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.3 Priifung der Auftragsdaten mit von der Bank an-
gezeigten Daten

Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten
(z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfingers, Wertpapierkenn-
nummer) {iber das gesondert vereinbarte Gerat des Teilnehmers an (z. B.
mittels mobilem Endgerit, Chipkartenlesegerat mit Display). Der Teilneh-
mer ist verpflichtet, vor der Bestitigung die Ubereinstimmung der ange-
zeigten Daten mit den fiir den Auftrag vorgesehenen Daten zu priifen. Bei
Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen.

8 Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer

- den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizie-
rung (z. B. girocard mit TAN-Generator, mobiles Endgerit, Signaturkar-
te) oder

- die missbrauchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte
Nutzung eines Authentifizierungselements

fest, muss der Teilnehmer die Bank hiertiber unverziglich unterrichten

(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperranzeige jederzeit

auch Uber die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanale abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authen-
tifizierungselements unverziglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder be-
triigerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung iiber nicht autorisierte oder fehlerhaft
ausgefiihrte Auftrige

Der Kunde hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Auftrags hieriiber zu unterrich-
ten.

9 Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall
der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,

- den OnlineBanking-Zugang fiir ihn oder alle Teilnehmer oder

- seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des OnlineBanking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank

(1) Die Bank darf den OnlineBanking-Zugang fiir einen Teilnehmer sper-

ren, wenn

- sie berechtigt ist, den OnlineBanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu
kiindigen,

- sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authenti-
fizierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen oder

- der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betriigerischen Ver-
wendung eines Authentifizierungselements besteht.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfiir maBgeblichen

Griinde moglichst vor, spatestens jedoch unverziiglich nach der Sperre

auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Griinden darf

unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtun-

gen verstofBBen wiirde.

9.3 Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizie-
rungselemente austauschen, wenn die Griinde fiir die Sperre nicht mehr
gegeben sind. Hierliber unterrichtet sie den Kunden unverziglich.
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9.4 Automatische Sperre eines Chip-basierten Besitz-
elements

(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn der
Nutzungscode fiir die elektronische Signatur dreimalin Folge falsch ein-
gegeben wird.

(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe
eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser
dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(3) Dieinden Absitzen 1 und 2 genannten Besitzelemente kénnen dann
nicht mehr fiir das OnlineBanking genutzt werden. Der Teilnehmer kann
sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmdoglichkeiten
des OnlineBanking wiederherzustellen.

9.5 Zugangssperre fiir Zahlungsauslosedienst und
Kontoinformationsdienst

Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslése-
dienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verwei-
gern, wenn objektive und gebiihrend nachgewiesene Griinde im Zusam-
menhang mit einem nicht autorisierten oder betriigerischen Zugang des
Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslosedienstleisters
zum Zahlungskonto, einschlieBlich der nicht autorisierten oder betriige-
rischen Auslosung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank
wird den Kunden uber eine solche Zugangsverweigerung auf dem ver-
einbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt moglichst vor, spa-
testens jedoch unverziiglich nach der Verweigerung des Zugangs. Die An-
gabe von Griinden darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen
gesetzliche Verpflichtungen verstoRen wiirde. Sobald die Griinde fiir die
Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zu-
gangssperre auf. Hierliber unterrichtet sie den Kunden unverziiglich.

10 Haftung

10.1 Haftung der Bank bei Ausfilhrung eines nicht
autorisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft
oder verspiatet ausgefiihrten Auftrags

Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem
nicht, fehlerhaft oder verspatet ausgefiihrten Auftrag richtet sich nach
den fiir die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B.
Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, Bedingungen fiir das Wert-
papiergeschift).

10.2 Haftung des Kunden bei missbrauchlicher Nutzung
seiner Authentifizierungselemente

10.2.1 Haftung des Kunden fiir nicht autorisierte Zah-
lungsvorginge vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorginge vor der Sperranzeige
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst ab-
handengekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen
missbrauchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, haftet
der Kunde fiir den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem
Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein
Verschulden trifft.

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 ver-

pflichtet, wenn

-+ es ihm nicht moglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Ab-
handenkommen oder eine sonstige missbrauchliche Verwendung des
Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvor-
gang zu bemerken oder

- der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten,
einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters
oder eine sonstige Stelle, an die Tatigkeiten des Zahlungsdienstleis-
ters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gangen und hat der Teilnehmer in betrligerischer Absicht gehandelt oder
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seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsatz-
lich oder grob fahrlassig verletzt, tragt der Kunde abweichend von den
Absatzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Um-
fang. Grobe Fahrlassigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen,
wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach

Nummer 7.1 Absatz 2,

Nummer 7.1 Absatz 4,

Nummer 7.3 oder

Nummer 8.1 Absatz 1
dieser Bedingungen verletzt hat.

(4)  Abweichend von den Absitzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Scha-
densersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kun-
denauthentifizierung im Sinne des § 1 Abs. 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine
starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung
von zwei voneinander unabhéngigen Authentifizierungselementen aus
den Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (sieche Nummer 2 Absatz 3 dieser
Bedingungen).

(5) Die Haftung fiir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den das
Verfligungslimit gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf das
vereinbarte Verfligungslimit.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absétzen 1
und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Num-
mer 8.1 dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht
die Moglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hat-
te.

(7) Die Absitze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teil-
nehmer in betriigerischer Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergdnzend Folgendes:

- Der Kunde haftet fuir Schaden aufgrund von nicht autorisierten Zah-
lungsvorgangen uber die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatzen 1
und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlassig oder vorsatzlich gegen
seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen ver-
stoBen hat.

Die Haftungsbeschrankung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet kei-
ne Anwendung.

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Ver-
fiigungen auBerhalb von Zahlungsdiensten (z. B.
Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Verfigungen auBBerhalb von Zahlungsdiens-
ten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung
eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements
oder auf der sonstigen missbrauchlichen Nutzung des Authentifizierungs-
elements und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der
Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsé&tzen des Mitverschul-
dens.

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, Giber-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte OnlineBanking-Verfiigun-
gen entstehenden Schaden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in be-
triigerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss

Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
griindenden Umstande auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehba-
ren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis
beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der ge-
botenen Sorgfalt von ihr nicht hdtten vermieden werden konnen.

11 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be-
schwerdemdéglichkeit
Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilneh-

mer an die im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” ndher bezeichneten
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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Ab 01.01.2015 sind die Banken gesetzlich verpflichtet, die auch bisher fallige Kirchensteuer auf die Abgel-
tungssteuer automatisch an das Finanzamt abzufihren. Liegt ein ausreichender Freistellungsauftrag oder
eine NV-Bescheinigung vor, wird keine Kirchensteuer abgefihrt.

Das betrifft Sie nur, wenn Sie Mitglied einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft sind. Ansonsten
besteht kein Handlungsbedarf.

Um den Kirchensteuerabzug vornehmen zu kénnen, missen wir beim Bundeszentralamt fiir Steuern (BZSt)
abfragen, ob Sie einer Religionsgemeinschaft angehéren. Dies erfolgt jahrlich zwischen dem 01. September
und 31. Oktober. Die Auskunft erhalten wir verschlisselt in Form eines Kirchensteuerabzugsmerkmals
(KiStAM), sodass der Datenschutz gewahrt ist.

Ihr Vorteil: Ihre Kirchensteuerpflicht auf Kapitalertrage ist abgegolten. Weitere Angaben in der Steuererkla-
rung entfallen.

Wenn Sie nicht mdchten, dass das BZSt lhre Daten Ubermittelt, konnen Sie der Datenweitergabe bis zum
30. Juni eines Jahres gegenuber dem BZSt widersprechen. Ein einmal eingelegter Widerspruch gilt bis zu
seinem Widerruf. Das BZSt meldet lhren Widerspruch dem Finanzamt, das Sie dann zur Abgabe einer Steu-
ererkldarung bzgl. der Kirchensteuer auffordern wird.

lhren Widerspruch richten Sie bitte direkt an das BZSt, An der Kippe 1, 53225 Bonn, Telefon 0228 406-1240.
Das entsprechende Formular finden Sie unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort ,Kirchensteuer”.

Rechtsgrundlagen fir dieses Verfahren: § 51 a Abs. 2¢, 2e Einkommensteuergesetz; Kirchensteuergesetze
der Lander.

lhre
VR Bank Fulda eG
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{ :% IHRE RECHTE AUF

@ EINEN BLICK

Mit den EU-Regeln werden elektronische Zahlungen
glnstiger, einfacher und sicherer:

= Europaweite Zahlungen (EU, Island, Norwegen
und Liechtenstein) sind genauso einfach und
sicher wie Zahlungen in lhrem eigenen Land.

= Bei Zahlungen mit einer in der EU ausgegebenen
Karte konnen Handler keine zusdtzlichen
Gebiihren mehr verlangen.

= Die Regeln gelten fiir elektronische Zahlungen
jeder Art (zB. Uberweisungen, Lastschriften,
Kartenzahlungen...).

= Jeder mit rechtmaBigem Aufenthalt in der
Europaischen Union, hat das Recht auf ein
Bankkonto, das elektronische Zahlungen
ermoglicht (,Zahlungskonto®).

@ MOCHTEN SIE MEHR
WISSEN?

Festgelegt sind diese Rechte in der Uberarbeiteten
EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2), der
Zahlungskontenrichtlinie und anderen EU-Regeln,
deren Ziel es ist, lhre Zahlungen sicherer und
bequemer zu machen.

Erfahren Sie hier mehr tber lhre Rechte:

https://europa.eu/!TG93QJ

© Europaische Union, 2019

Europaische

Kommission
]

IHRE
RECHTE

BEI EUROPAWEITEN
ZAHLUNGEN

Banken und
Finanzen




ELEKTRONISCHE ZAHLUNGEN
FUR ALLE

= Jede/r Verbraucher/in mit rechtmaBigem
Aufenthalt in der Europdischen Union hat das
Recht, zumindest ein Basiskonto zu erdffnen, fir
das keine oder keine unangemessenen Gebiihren
verlangt werden dirfen (dh. ein Konto mit
Debitkarte, das Barabhebungen und die sichere
Verwahrung von Geldern ermdglicht und lber das
Zahlungen in Auftrag gegeben und empfangen
werden kénnen).

{ /~ €-ZAHLUNGEN - GLEICHE
KOSTEN WIE BEI
INLANDSZAHLUNGEN

= Mit einem einzigen Euro-Konto kénnen Sie in ganz
Europa (EU, Island, Norwegen und Liechtenstein)
bezahlen.

= Grenziberschreitende Zahlungen in Euro kosten
genauso viel wie inlandische Zahlungen in Euro...

= .und ab dem 15. Dezember 2019 kosten
grenziiberschreitende  Zahlungen in  Euro
genauso viel wie inlandische Zahlungen in der
Landeswdhrung.

= Euro-Abhebungen an Geldautomaten, die nicht
dem Netzwerk lhrer Bank angehdéren, sollten in
einem anderen Mitgliedstaat nur so viel kosten
wie im Inland.

MEHR SICHERHEIT,
BESSERER SCHUTZ

= Ab September 2019 werden lhre elektronischen

Zahlungen dank starker Kundenauthentifizierung
sicherer. Die Kombination mehrerer Faktoren
zur Authentifizierung macht es mdoglich, z.B.
PIN und Fingerabdruck. Kontaktieren Sie Ihren
Zahlungsdienstleister fiir mehr Informationen.

= |hre Haftung flr eine nicht-autorisierte Zahlung
- zum Beispiel, wenn lhre Kreditkarte gestohlen
wurde - ist auf 50€ begrenzt (auBer bei grober
Fahrlassigkeit). Sie haften weder fir nicht-
autorisierte Zahlungen, die erfolgen, nachdem
Sie ihre Bank informiert haben, noch fiir Online-
Zahlungen, wenn lhr Zahlungsdienstleister oder
Ihre Bank keine starke Kundenauthentifizierung
anbieten.

= Wenn der endgultige Betrag einer Kartenzahlung
noch nicht feststeht (z.B. bei Mietwagen oder
Hotelrechnungen), kann ein Handler nur mit
Ihrem Einverstandnis einen bestimmten Betrag
auf lhrer Karteblockieren.

= Bei Lastschriften haben Sie 8 Wochen Zeit, zu
Unrecht eingezogene Betrage zuriickzufordern.
Diese mussen |hnen innerhalb von 10
Arbeitstagen gutgeschrieben werden.

DQ FAIRE
B PREISE

= Sje haben das Recht zu erfahren, ob lhre
Zahlungen etwas, und wenn ja, wie viel diese
kosten.

= Handlerkonnen nicht mehrals den ausgewiesenen
Preis verlangen, wenn Sie in Geschaften oder
im Internet mit Debit- oder Kreditkarte zahlen.
Unter Umstdnden (z.B. flr bestimmte Karten)
kann ein Aufschlag verlangt werden - er muss
aber den tatsdchlichen Kosten entsprechen, die

dem Handler durch diese Zahlungsmethode
entstehen. Wenn Sie der Auffassung sind, dass
Sie zum Beispiel flr eine Flugbuchung oder
Hotelreservierung zu viel gezahlt haben, klicken
Sie auf den untenstehenden Link und erfahren
Sie mehr Uber lhre Rechte.

NEUE
LEISTUNGEN

= Dank moderner Technologie koénnen Sie
jetzt neue, innovative Finanzdienste nutzen,
die von zugelassenen Banken und anderen
beaufsichtigten Zahlungsdienstleistern, die nicht
lhre Bank sind, angeboten werden. So kdnnen Sie
zum Beispiel Ihre personlichen Finanzen im Auge
behalten oder ohne Debit- oder Kreditkarte im
Internet einkaufen. Genau wie Banken miuissen
diese neuen Zahlungsdienstleister zugelassen
sein und beaufsichtigt werden und lhre Daten
sicher verwalten.

EU-Regeln stellen sicher, dass Sie reibungslos
elektronisch zahlen konnen. Sollte es ein Problem
geben, muss lhre Bank oder Ihr sonstiger
Zahlungsdienstleister innerhalb von 15 Arbeitstagen
auf Beschwerden reagieren. Sind Sie mit der Antwort
unzufrieden, kénnen Sie sich an die zustandige
nationale Behérde wenden.

Weitere Informationen finden Sie hier:

-l

https://europa.eu/!FH93uC




	AGB Starterpaket  22.06.26.Deckblatt
	130240 Allgemeine Geschäftsbedingungen09.21
	437330 Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr05.26
	440320 Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr05.26
	551490 Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)10.25
	283340 Sonderbedingungen für das Online-Banking10.25
	Kirchensteuer
	Merkblatt PSD 2



